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EDITORIAL

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

in den USA regiert ein neuer Präsident, der verbal auf Frauen, Behinderte, Mexikaner und andere unliebsame Gruppen 
eindrischt und die Strapazierfähigkeit der US-Verfassung prüft. In Italien, Frankreich, den Niederlanden und in der Bun-
desrepublik kündigen sich in diesem Jahr sehr harte Wahlkämpfe an, in denen es leider nicht an rassistischen Untertönen 
mangeln wird. Auch internationale Zoll- und Handelskriege sind wieder denkbar geworden. Das könnte gerade auch für 
den alten und neuen „Exportweltmeister“ Bundesrepublik Deutschland ein Problem werden.

Die Ausgabe Nr.18 der Quer streift diese großen Themen jedoch nur indirekt. Unsere Auslandskorrespondenten in Lon-
don, Paris und Washington sind halt nicht die schnellsten. Statt dessen beleuchten wir vor allem die politische Debatte 
um die Zukunft der Rente, welche viele Politiker_innen gerne aus dem Bundeswahlkampf heraushalten wollen. Deutlich 
wird dabei, wie nützlich Begriffe wie „demographischer Wandel“ und „Nachhaltigkeit“ sein können, wenn es darum geht 
den Sozialstaat plattzumachen. Dies, damit die deutsche Exportindustrie Europa und den Rest der Welt erfolgreich mit 
kostengünstigen Waren fluten kann. Fragt sich nur, wo da die internationale Solidarität gedeihen soll, wenn es darauf 
ankommt, sich von der Politik von US-Präsident Trump nicht spalten zu lassen.

Einen weiteren Schwerpunkt dieser Ausgabe bildet das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, zu dem wir die De-
batte fortführen wollen. Erfreulicherweise haben wir dazu mehrere Leserbriefe bekommen. Aber auch die anderen Bei-
träge zu diesem Thema machen deutlich, dass die damit verbundenen Fragen lange zu Unrecht ins Abseits gedrängt 
waren. Die Verhältnisse selbst setzen sie jetzt wieder auf die Tagesordnung.

Jede Menge Urteile zum Alg II und zu anderen Sozialleistungen runden das Ganze wie immer ab.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Euch 

die Redaktion der Quer
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„Bedingungsloses Grundeinkommen“ 
oder was?  Eine notwendige Auseinandersetzung

Der Beitrag in Heft 17 der quer zum „Bedingungslosen Grundeinkommen“ hat zu 
verschiedenen Reaktionen geführt. Anscheinend gibt es diesbezüglich Informations- 
und Diskussionsbedarf. Das ist aus unserer Sicht gut so!

Ob es nur um das „Bedingungslose Grundeinkommen“, „Existenzgeld“ oder Ähnliches geht, die Redaktion begrüßt zunächst die 
Auseinandersetzung mit diesem Thema. Aber Vorsicht! Wie sagt man: „Nicht alles, was glänzt, ist auch Gold.“ Sicherlich ist eine 
regelmäßig fließende gesicherte finanzielle Grundlage für alle Menschen ein Fortschritt. Ob die verschiedenen Konzepte aber wirk-
lich eine ausreichende materielle Sicherung gewährleisten, ist im Einzelfall genau zu prüfen. Viele Modelle scheinen so etwas wie 
eine Grundsicherung zu gewährleisten, sind aber schon auf dem ersten Blick erkennbar nur ein „Armutstropfen“, ein Stückchen 
Wohlfahrt, welches zum Leben nicht reicht und zum Sterben zu viel ist. Angeblich sollen ja auch die Leistungen nach dem Sozial-
gesetzbuch II / Hartz 4 das sogenannte „Soziokulturelle Existenzminimum“ sichern, doch jede/r, die/der dies aus der Praxis kennt 
oder sich mit der unglaublich „verlogenen“ angewandten Theorie auseinandergesetzt hat, weiß, dass kein Mensch davon wirklich 
würdevoll in unserem Land leben kann.

Auch ist immer kritisch zu hinterfragen, wie denn diese Existenzsicherung finanziert werden soll. Die immer häufiger auftretenden 
Forderungen aus der Industrie nach einem Grundeinkommen sollten schon sehr aufmerksam werden lassen. Finanziert sich das 
Grundeinkommen bei den einkommensarmen Menschen vielleicht durch immer anfallende (Konsum-) Steuern und Niedriglöhne 
auf dem Arbeitsmarkt selbst? Verfestigt sich dadurch die Schere zwischen „Arm und Reich“? Wird dies Instrument nur zur Weiter-
führung oder gar Ausweitung der kapitalistischen Verwertungslogik missbraucht? Und viele weitere kritische Fragen müssen ge-
stellt werden.

Die Redaktion der quer kann und will diese Fragen (im Moment ;-) nicht beantworten. Doch sind wir gerne bereit die Diskussion zu 
fördern. So haben wir auch in dieser Ausgabe wieder Beiträge zur Frage der Sicherung des Existenzminimums veröffentlicht. Und 
es soll weitergehen. In der nächsten Ausgabe bekommt das schon vor Jahren entwickelte und aus Erwerbslosenkreisen geforderte 
„Existenzgeld“ wieder Raum.
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Grundeinkommen – 
jenseits des Wachstums von Ulrich Schachtschneider

Die radikale Reformidee Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) wird bisher haupt-
sächlich als Armutsverhinderung, Umverteilung nach unten, Entbürokratisierung, 
Kreativitätsförderung sowie als Teilhabegarantie propagiert 1. Diese Qualitäten sind 
zweifelsohne wichtige Argumente. Es fehlt jedoch in der bisherigen Debatte weitgehend 
die ökologische Frage und eine Erörterung der Wirkung eines BGE auf Wachstum und 
„Beschleunigungsgesellschaft“. Dabei hat ein BGE hier einiges zu bieten. 

Ein gängiger Einwand von grüner Seite gegen das Grundeinkommen ist, dass es  zwar umverteilend wirkt, aber dann 
erst richtig hemmungslos ökologischer Mist konsumiert wird, ohne eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Das ist 
in der Tat nicht auszuschließen. Wir können nicht wissen, was genau die Leute unter Lebensqualität verstehen. Richtig 
finanziert allerdings kann ein BGE dazu beitragen, Produktion und Konsum „grüner“ zu machen, also bei gleichblei-
bendem oder sogar steigendem Konsum weniger Umwelt zu verbrauchen. Darüberhinausgehend kann es es aber 
auch einen Prozess in Gang setzen, bei dem das gesellschaftlich nach wie vor dominante Paradigma des Produktivis-
mus zurückgedrängt wird. Produktivismus meint in diesem Zusammenhang das Produzieren als Selbstzweck: Wenn 
die Herstellung von möglichst vielen Produkten per se als positiv angesehen und Wirtschaftswachstum dementspre-
chend begrüßt, erhofft und gefördert wird. Beides – das anders Konsumieren und das weniger Konsumieren – sind 
Bestandteile der sozial-ökologischen Transformation mit dem Ziel, die „imperiale Lebensweise“ (Ulrich Brand) des glo-
balen Nordens zu überwinden.

Verteuerung unerwünschten Konsums durch Ökoabgaben

Um diese Ziele zu erreichen, sollte das BGE zu einem wesentlichen Anteil durch Öko-Abgaben finanziert werden, etwa 
für Rohstoffentnahmen, CO2-Emissionen, Flächenverbrauch, Nitrateinträge etc. Die Besteuerung sollte dort vorge-
nommen werden, wo dieser unerwünschte Umweltverbrauch klar und ohne großen bürokratischen Aufwand festzu-
stellen ist: Am Beginn der Verwertung: Wo Flächen verbraucht, Brennstoffe und Ressourcen aus der Erde geholt oder 
importiert, Kunstdünger produziert werden. Dies wird bei denjenigen Endprodukten und Dienstleistungen, die viel 
von diesen Umweltnutzungen in sich bergen, zu Erhöhungen an den Endpreisen führen. Es handelt sich also nicht um 
eine generelle Konsumbesteuerung (wie z. B. das Modell von Götz Werner) , sondern um die Verteuerung einer be-
stimmten Form des Konsums – desjenigen, der die Umwelt nach unseren gesellschaftlichen Vorstellungen in falscher 
Weise belastet, der dem Ziel einer „nachhaltigen Entwicklung“ zuwiderläuft.

Wohlhabende zahlen überdurchschnittlich

Halt – ist eine Finanzierung über die Verteuerung von Energie und anderen Ressourcen  nicht ungerecht gegenüber 
den Armen? Haben sie nicht am meisten zu leiden unter einer Erhöhung von Preisen für ihr tägliches Leben, denn die 
Nutzungsentgelte für Rohstoffe oder Emissionen werden über die Wertschöpfungsketten in die Preise im Laden und 
am Energiezähler einfließen? Genau umgekehrt ist es: Wohlhabende haben einen höheren Konsum und damit in aller 
Regel einen höheren Umweltverbrauch. Sie bewohnen mehr Wohnfläche pro Kopf, fahren mehr PKW-Kilometer und 
kaufen mehr Neuwaren. Sie nutzen mehr Ressourcen und würden daher überdurchschnittlich zahlen, während sie 
durch die Pro-Kopf-Ausschüttung als Teil des Grundeinkommens nur durchschnittlich von der Auszahlung profitieren 2.

1  Vgl. z.B. Michael Conrad in Quer 17, 2016

2  Sowohl bei Singles als auch bei Paaren mit Kindern steigen die Energieausgaben stetig mit dem Einkommen. Vgl. etwa: Stati-
stisches Bundesamt (2010): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, Aufwendungen privater Haushalte für den privaten Konsum, 
Fachserie 15, H.5.  Vgl. auch: Forum Soziale Energiewende Oldenburg (2014): „Die im Dunkeln sieht man nicht? Wohnungsversorgung 
und Energiewende sozial gestalten.
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Auf diese Weise kann das “grüne“ Ziel ökologischer Nachhaltigkeit mit dem “roten” Ziel mehr materieller und sozialer 
Gleichheit und dem liberalen Ziel erweiterter individueller Freiheit (Schachtschneider 2014) verbunden werden. Mehr 
ökologische Ressourceneffizienz als erhoffter Erfolg „grüner“ ökonomischer Steuerung gefährdet dabei keineswegs 
die Finanzierung eines Grundeinkommens: Die Steuersätze auf problematische Ressourcennutzungen müssen nur 
kontinuierlich ansteigen. So bleibt der Anreiz zur Entwicklung weitergehender technischer und kultureller Alternati-
ven dauerhaft erhalten und diese finanzielle Basis des BGE gesichert.  

Weniger Steuern auf Arbeit, mehr auf Ressourcenverbrauch
Eine “grüne” Finanzierung des BGE fördert zudem in besonderer Weise den kulturellen Wandel zum „Weniger“, von 
der „Existenzweise des Haben“ zur „Existenzweise des Sein“ (Erich Fromm). Dieser muss sich gerade in der Sphäre der 
Arbeit entwickeln können. Durch ein BGE kann der Anteil selbstorganisierter Bürger(innen)- und Gemeinschaftsar-
beit, die schon per Definition weniger am Profit, am „Haben” ausgerichtet ist, steigen. Mit der größeren Wahlfreiheit 
Grundeinkommen im Rücken können jedoch auch in der Erwerbsarbeit Ansprüche ans „Sein“ wie etwa Partizipation 
und Selbstverwirklichung gestellt werden. Damit deren Realisation allerdings nicht durch die wettbewerbsbedingte 
Zeitknappheit in der Erwerbsarbeitswelt gleichzeitig weiter erschwert wird, ist es nötig, das Verhältnis von Steuern 
auf Arbeits(-zeit)einsatz und Ressourcenverwendung zugunsten letzterer zu verändern. Die partizipative Entwicklung 
und Gestaltung von Produkt und Produktion, sozusagen deren soziale Qualität, ist zeitaufwändig. Das Gleiche gilt für 
die Erfüllung ökologischer Ansprüche, etwa die Verbesserung von Ressourcen- und Energiebilanzen. Dafür muss über 
vieles intensiver nachgedacht werden können und die Ausführung langsamer vonstatten gehen dürfen. 

Muße, Partizipation und Qualität werden durch weniger Steuern auf Arbeit und mehr Steuern auf Ressourcen konkur-
renzfähiger und damit auch die Seins-Orientierung in der Sphäre der Erwerbsarbeit. Dafür gibt es durchaus ein verbrei-
tetes Bedürfnis: Viele Beschäftigte klagen heute, dass ihnen aufgrund des Kostendrucks immer weniger Zeit bleibt, ihre 
eigentlichen beruflichen Fähigkeiten und Ansprüche in Ruhe umsetzen zu können.

SchwERpunkT
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Finanzierung konkret
Wie könnte also die Finanzierung konkret aussehen? Nach dem Konzept der BAG Grundeinkommen der Partei „Die 
Linke“ werden für ein Grundeinkommen von 1080 €/Monat jährlich 863 Mrd. Euro gebraucht, die durch eine 33,5 
prozentige „BGE-Abgabe“ auf alle Einkommen (560 Mrd.), eine „Sachkapitalabgabe“, d. h. eine Vermögenssteuer (125 
Mrd.), eine „Primärenergieabgabe“ (95 Mrd.) und eine „Luxussteuer“ auf Yachten, Flugreisen etc. (70 Mrd.) erbracht wer-
den sollen. Der Ansatz ist aufgrund seiner multiplen Finanzierungsquellen vom Grundsatz her richtig, allerdings liegt 
das Schwergewicht nach wie vor auf der Besteuerung von Arbeit. Eine 33,5-prozentige zusätzlich zur Einkommens-
steuer zu zahlende Abgabe auf jeden Euro Verdienst ist zudem politisch kaum zu legitimieren und durchzusetzen. Die 
Gewichte sollten daher in Richtung Ressourcenbesteuerung verschoben werden: Zum Beispiel auf 15 Prozent BGE-
Abgabe (251 Mrd.) und eine Ausweitung von „Primärenergieabgabe“ und „Luxussteuer“ auf weitere Öko-Abgaben in 
Höhe von insgesamt 474 Mrd. 

Schrittweise zum BG
Diese überschlägigen Größen zeigen die prinzipielle Machbarkeit und mögliche Ausgestaltung einer BGE-Finanzie-
rung an. Der Weg dorthin wird allerdings nur schrittweise gegangen werden können. Politische Fenster für die Einfüh-
rung eines BGE werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach zunächst nur für partielle Grundeinkommen, eine Auszah-
lung in nicht-existenzsichernder Höhe öffnen. Damit kann erst mal das Prinzip der Teilhabe aller an den Erträgen und 
dem Eigentum der Gesellschaft verankert werden. Mit einem Ökologischen Grundeinkommen 3, einem BGE durch 
Finanzierung durch Öko-Abgaben, können wir zum Beispiel bei verschiedenen Umweltmedien starten:

Würde die bestehende „Ökosteuer“ in Deutschland sukzessive so erhöht, dass die Endpreise für Strom und Brennstoffe 
um 50 Prozent steigen, könnte jedem ein Öko-Grundeinkommen von 1.000 Euro im Jahr ausgezahlt werden 4.

Wie es in Schweden und Dänemark Praxis ist, kann auch in Deutschland eine Abgabe auf mineralische Dünger erho-
ben werden, um den Eintrag von Stickstoff und Phosphor auf ein akzeptables Niveau zu senken (er ist in Deutschland 
etwa um den Faktor zwei zu hoch) und damit die Versauerung und Eutrophierung von Gewässern zu bekämpfen.

Die Neu-Versiegelung von Flächen (in Deutschland täglich ca. 100 ha) könnte mit einer Abgabe versehen werden, um 
diesen Prozess endlich wirksam zu verlangsamen

Das alles ergibt noch kein existenzsicherndes Grundeinkommen. Aber es sind Schritte in die richtige Richtung. Ein 
aus Öko-Abgaben finanziertes Teil-Grundeinkommen eignet sich besonders zu einer schrittweisen Einführung, da es 
parallel zum bisherigen Gerüst sozialer Sicherung aufgebaut werden kann. Das empfindliche bestehende Gefüge aus 
Sozialabgaben und Transfers wird zunächst nicht angetastet, wenn Menschen eine zusätzliche bedingungslose Ein-
nahmequelle haben. Ihre soziale Sicherheit wandelt sich aber langsam in Richtung Bedingungslosigkeit. Angesichts 
des immer noch dominanten Diskurses: „Nur wer (erwerbs-)arbeitet, soll auch essen ...“ wäre es ein großer Fortschritt, 
dadurch zunächst das sozialphilosophische Prinzip der bedingungslosen Teilhabe einzuführen: 

Jeder Mensch erhält ohne Bedingung einen Anteil am gemeinsamen Erbe der Gesellschaft, dem Reichtum an Ressour-
cen, Wissen und Produziertem, dem Reichtum an erster und zweiter Natur.

3 Das Konzept des Ökologischen Grundeinkommens wird grundlegend dargelegt und hinsichtlich verschiedenster Einwände (etwa:  
 Ökonomisierung von Umwelt, Individualisierung von Verantwortung, soziale Ungerechtigkeit) diskutiert in: Schachtschneider,  
 Ulrich (2014): Freiheit, Gleichheit, Gelassenheit: Mit dem ökologischen Grundeinkommen aus der Wachstumsfalle, München.

4 Vgl. Schachtschneider,Ulrich (2012): Wer gewinnt und wer verliert … bei Verteilungswirkungen ökonomischer Instrumente der     
 Energiewende? RLS-Studien, Berlin.Vgl. Schachtschneider,Ulrich (2012): Wer gewinnt und wer verliert … bei Verteilungswirkun 
 gen ökonomischer Instrumente der Energiewende? RLS-Studien, Berlin.

SchwERpunkT
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Grundeinkommen international – 
Sparmodell oder reale Alternative?
Die Mächtigen haben das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) für sich entdeckt. Seit der Abstimmung über ein 
BGE in der Schweiz gibt es zahlreiche Initiativen und Diskussionsanstöße, die sich für ein BGE in unterschiedlichster 
Form aussprechen. Es gilt, genau hinzusehen und herauszufinden, ob es sich dabei wirklich um Vorstöße für ein be-
dingungsloses Existenzgeld in ausreichender Höhe handelt – oder um Sparmodelle oder Versuche, zukünftige Mas-
senentlassungen sowie prekäre Beschäftigungsverhältnisse durchzusetzen und sozial wie politisch abzufedern. Ein 
Horrorszenario wäre es, wenn Lohnzahlungen und Sozialbeiträge der Unternehmen zu großen Teilen durch BGE-Zah-
lungen ersetzt und so dem Staat auferlegt, aber auf diese Weise diesem sowie den Renten- und Krankenkassen die 
Einnahmen entzogen werden würden. Dann bliebe von allen sozialen Leistungen des Staates und der Kassen nur ein 
niedriges Grundeinkommen übrig, das im Wesentlichen von der Bevölkerung durch hohe indirekte Steuern finanziert 
werden müsste. Wer das als BGE-Befürworter_in verhindern will, sollte sich gleichzeitig für hohe Unternehmenssteu-
ern und sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse einsetzen. 

I

Im Folgenden ein kleiner Überblick über Meldungen der letzten Monate zum Thema BGE:

Präsidentschaftskandidat der französischen Sozialisten fordert GBE:

Der Kandidat der PS für die Präsidentschaftswahlen, Benoit Hamon, spricht sich für ein Grundeinkommen von 750 Euro 
aus, das den Bürger*innen „die Angst vor Arbeitslosigkeit“ nehme. „Zwischen 300 und 400 Milliarden Euro würde das 
kosten, Frankreichs Haushaltsvolumen verdoppeln“ (FR 24.1.17). Auch wenn Hamon kaum Chancen hat, Präsident zu 
werden, hat er in Frankreich den Streit um das BGE auf die Agenda gesetzt.

Finnland: Grundeinkommen soll Sozialsystem „vereinfachen“ und zum Arbeiten motivieren:

In Finnland bekommen 2.000 zufällig ausgewählte Arbeitslose für zwei Jahre anstelle von Arbeitslosengeld ein be-
dingungsloses Grundeinkommen von 560 Euro. Das Geld muss nicht versteuert werden, mensch kann ohne Abzüge 
etwas dazuverdienen – und muss es wohl auch bei dieser geringen Summe. In der Auswertung soll herausgefunden 
werden, ob ein Grundeinkommen Armut verringern, zum Arbeiten motivieren und zum Abbau von Bürokratie beitra-
gen kann.

Siemens-Chef: „eine Art Grundeinkommen“ „völlig unvermeidlich“, um Digitalisierung in Deutschland zu rea-
lisieren:  

Bereits Anfang 2016 hatte sich der SAP-Vorstand Bernd Leukert für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgespro-
chen - „damit könne man die sozialen Folgen der vierten industriellen Revolution abfedern“. In einem Gespräch mit der 
„Frankfurter Allgemeinen“ hatte er erklärt, er sei „der Meinung, dass man die Bedingungen für ein faires Einkommen 
nicht der Wirtschaft überlassen solle. Hier ist die Politik gefragt, den richtigen Rahmen zu setzen.“ (zit. nach Querkopf, 
März 2016)     

Auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung im November 2016 erklärte Siemens-Chef Joe Kaeser in einem 
Gespräch über die Folgen der Digitalisierung, dass „eine Art Grundeinkommen völlig unvermeidlich sein“ werde. „Es 
würden absehbar ‚einige auf der Strecke bleiben, weil sie mit der Geschwindigkeit auf der Welt einfach nicht mehr 
mitkommen‘, warnte Kaeser.“ (FR 22.11.16) Durch die Digitalisierung werden sich viele der heutigen Berufe verändern 
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oder ganz verschwinden.  Auf die Menschen, die sich dann nicht „mit der nötigen Geschwindigkeit“ umschulen lassen 
können, könne man jedoch nicht warten, „denn dann würden Deutschland und Europa im internationalen Vergleich 
den Anschluss verlieren. Also müsse die Gesellschaft dafür sorgen, ‚ dass die Menschen versorgt sind‘“. Kaeser mahnte: 
„‚Wenn wir diese Geisteshaltung der Inklusivität nicht schaffen‘, dann könne man die Digitalisierung der Industrie sein 
lassen: ‚Weil die Gesellschaft das nicht respektieren und akzeptieren kann. Weil nicht jeder auf dieser Welt Software-
Ingenieur ist‘“ (ebd.) 

Weltwirtschaftsforum Davos: BGE als Sicherung für Beschäftigte in der „Human Cloud“:

Auch auf dem Treffen der Reichen und Mächtigen in Davos im Januar 2017 wurde über das BGE diskutiert. Die Frank-
furter Rundschau kommentiert: Dies sei dort geschehen, „weil es möglicherweise eine sozialstaatliche Antwort auf 
die Veränderung der Arbeitswelt im Zuge der Digitalisierung sein könne. Ein Beispiel: Als ‚Human Cloud‘ (menschliche 
Wolke) werden inzwischen Beschäftigte bezeichnet, die um ihre Arbeitgeber herumzirkulieren – die also keinen festen 
Vertrag haben, noch nicht mal eine kontinuierliche Teilzeitanstellung, sondern für einzelne Projekte von wechselnden 
Auftraggebern verpflichtet werden. In manchen großen Unternehmen würde heute schon ein Drittel des Personals 
aus solchen Selbständigen bestehen... Und im Jahr 2030 könnten es in einigen Branchen bis zu 80 Prozent der Beschäf-
tigten sein. ‚Eine Hilfe für prekär Beschäftigte und die unter Druck stehende Mittelklasse‘ sei das Grundeinkommen, 
erklärte deshalb … (ein) Professor der Universität London... während einer Podiumsdiskussion... Neelie Kroes, Unter-
nehmensberaterin und frühere EU-Kommissarin, stellte die Frage, wie die Transferleistung finanziert werden solle. In 
Großbritannien könnte sie rund 700 Milliarden Euro jährlich kosten…“ (FR 19.1.17) Weltwirtschaftsforumschef Schwab 
hat sich inzwischen für das Grundeinkommen ausgesprochen: „Viele der heutigen Arbeitsplätze würden durch inter-
netgestützte Produktionsverfahren, künstliche Intelligenz und Roboter künftig gefährdet.“ Schwab nennt „Steuerbera-
ter, Versicherungsfachleute, Schiedsrichter, Immobilienmakler, Kuriere, Boten und andere mehr. Es geht nicht nur um 
einfache Tätigkeiten, sondern auch um solche, für die man heute Abitur und Studium braucht. Die vierte industrielle 
Revolution, so die These, macht auch vor den ausreichend oder gut bezahlten Jobs der Mittelschicht nicht halt.“ (ebd.) 

Telekom-Chef für höhere Gewinnbesteuerung

Auch der Telekom-Chef Timotheus Höttges hatte sich in der „Zeit“ „angesichts der durch Digitalisierung und eine neue 
Welle der Automatisierung bevorstehenden Veränderungen von Gesellschaft und Arbeitswelt“ für ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen ausgesprochen. Im Gegensatz zu anderen prominenten Befürwortern hatte er jedoch ergänzt: 
„Wenn Produktivität zukünftig vor allem an Maschinen und die Auswertung von Daten gekoppelt ist, könnte die Be-
steuerung stärker auf den darauf beruhenden Gewinnen aufbauen und weniger auf der Einkommenssteuer des Ein-
zelnen.“ (Zit. nach Querkopf März 2016) 

(J. S.)
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Der Kontakt zu den Lesern und die daraus resultierenden Rückmeldungen sind der quer- 
Redaktion seit jeher ein Anliegen. im Folgenden dokumentieren wir deshalb zwei Leser-
briefe zum Thema Bedingungsloses Grundeinkommen. 

Zum Beitrag in quer 17:  Bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland? | von Michael Conrath

Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie in einer Zeitschrift für Erwerbslose im Bericht über ein bedingungsloses Grund-
einkommen keinerlei Zeile zum Existenzgeld vorkommt. Schließlich ist dies ein innerhalb derErwerbslosenbewegung  
kollektiv ausgearbeitetes eigenes Konzept  zur unabhängigen Existenzsicherung von armen Leuten. Die Debatten dar-
über fingen schon zu einem Zeitpunkt an, als der dm-Chef Götz Werner mit ganz anderen Problemen beschäftigt war, 
das heißt in den achtziger Jahren. Existenzgeld-Vertreter_innen waren die Mitbegründer_innen des Netzwerks Grund-
einkommen gewesen. Mittlerweile sind einige Bücher und Broschüren zum Existenzgeld erschienen und auch die 
LINKEN haben sich gerne an diesen Texten orientiert. Das Konzept Existenzgeld (mit einem Finanzierungsvorschlag) 
beinhaltet einen radikalen Bruch mit dem Prinzip Lohnarbeit und wird deshalb in der Mainstream-Wissenschaft gerne 
als Utopie abgetan oder erst gar nicht erwähnt, so wie es auch der Autor des Artikels praktiziert.

Lesehinweis: A. Allex/H. Rein (Hg.): „Den Maschinen die Arbeit … uns das Vergnügen!“ Beiträge zum Existenzgeld, AG 
Spak Bücher 2011

LG Harald

Liebe KollegInnen und GenossInnen,

eigentlich hatte ich gehofft, Rainer Roth – ehemals Do-
zent der Fachhochschule Frankfurt – hätte schon vor gut 
zehn Jahren mit dem Bedingungslosen Grundeinkom-
men (BGE) in einer immer noch lesenswerten Broschüre 
nachhaltig aufgeräumt (http://www.klartext-info.de/bro-
schueren/Rainer_Roth_Zur_Kritik_des_BGE.pdf). Leider 
ist das BGE ein Wiedergänger bzw. Wiederkäuer, dem Ar-
gumente so wenig anhaben wie Donald Trump oder der 
AFD.

Einen Pro-BGE-Beitrag in der Quer hätte ich daher ebenso 
fehlerhaft ignoriert wie die AFD und lediglich auf schnelle 
Änderung der Mode gesetzt.

Doch Anfang Oktober traf ich in einer Arbeitsgruppe der 
Konferenz Erneuerung durch Streik III auf einen jungen 
Gewerkschaftskollegen, der BGE ernsthaft für eine neue, 
systembrechende Idee hielt. Auf mein müdes Abwinken 
beklagte sich der Kollege, er könne doch diese Uraltde-
batte nicht kennen und ich solle doch bitte nicht mit Bro-
schüren aus seinem Windelalter argumentieren, die er gar 
nicht kennen könne.

Also schön, dann ein weiteres Mal alles von vorn.

Der Adel der Imperialisten

Eines der zentralen Argumente des Pro-BGE-Lagers ist 
die angebliche Abschaffung eines Zwangs zur Arbeit. Da-
bei wird nicht zwischen Lohnarbeit und gesellschaftlich 
notwendiger Arbeit unterschieden. Um diesen Beitrag zu 
verfassen, gebrauche ich einen Rechner mit einem 

Mainboard von Foxconn. Dafür, dass ich diesen Beitrag 
schreiben kann, haben sich Lohnabhängige dieser Firma 
vom Dach der Fabrik gestürzt. Solche Fabrikarbeit in Süd-
ostasien oder Nordmexiko muss erhalten bleiben, um hier 
überhaupt an ein BGE denken zu können. Die Kapitalströ-
me – auch aus Vermögenssteuer – müssen weiter zu den 
Börsen in Frankfurt oder London fließen. Oder wie Sozi-
aldemokraten sagen: „Um etwas zu verteilen, muss doch 
erst mal etwas (kapitalistisch) geschaffen werden.“

Arbeit adelt, hielt der Sexist und Judenhasser Martin Lu-
ther einst dem Adel entgegen. Denn der Adel wollte ohne 
Arbeit von Leibeigenen leben.

Die Leibeigenen wurden zu Lohnabhängigen. Zu Recht 
beklagt Michael Conrath in seinem Beitrag die wachsen-
de Kluft zwischen der Verteilung des Gewinns aus Arbeit 
und des Lohnanteils – in Lohn oder Scheinselbstständig-
keit. Das Vermögen, das einst aus Sklaverei, Fron oder 
Erbe kam, kann heute nicht mehr akkumulieren, wenn 
der Lohn zum Überleben oder zur Reproduktion reichen 
soll. Daher gibt es neue Formen der Arbeit wie Ich-Ags, 
Crowdworking oder im Extremfall die Ein-Euro-Jobs im 
neuen Bundesarbeitsdienst. Arbeit adelt, ist Sinn des Le-
bens, die sozialen Kosten kann gern der Staat tragen. Wa-
rum soll dieser Staat nicht gleich den Lohn übernehmen? 
Hauptsache, der Gewinn bleibt privat! Damit Lohnabhän-
gige in Mitteleuropa ausgeschlafen und gut ernährt einer 
Arbeit nachgehen, kann aus den Kapitalströmen schon 
etwas abgezweigt werden. Schließlich wusste schon Rosa 
Luxemburg, dass wir nur deshalb nicht revolutionär – so-
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zialistischen Sinn – werden, weil Extraprofite aus Kolonia-
lismus und unbezahlter Frauenarbeit verteilt werden.

Der Arbeitsbegriff

Die unbezahlte Frauenarbeit wurde hier zu Lande längst 
zu Dienstleistungsberufen. Hier liegt der Lohn unter den 
Industrielöhnen, da nicht genug Mehrwert für das Kapi-
tal erzeugt wird, um die Reproduktionskosten der Ware 
Arbeitskraft gleichermaßen zu decken. Der TVöD liegt 
hier selbst für MitarbeiterInnen der Jobcenter unter dem 
Durchschnittslohn.

Selbst das ist für eine kapitalistische Verwertung der Ar-
beit noch zu viel. Bei der Kapitalisierung gegenseitiger 
Hilfe - dem Weg vom Trampen über Mitfahrzentralen bis 
zu Uber – wird Lohnarbeit scheinbar abgeschafft. Sie wird 
ersetzt durch ein Verlagssystem, wie wir es von den We-
bern des Frühkapitalismus kennen. Der Richtung, in der 
Gewinne fließen, tut dies keinen Abbruch!

Die „Arbeit ohne Einkommen“, von der Michael Conrath 
schreibt, hat dabei längst ihre eigene Hierarchie, eigene 
Dynamik und eigene Verwertungsstruktur gebildet. Ty-
pisch hier der Geschäftsführer eines Vereins, der Stellen 
im Bundesarbeitsdienst verwaltet und sich dafür natür-
lich nicht mit einem Euro die Stunde begnügen will.

Michael Conrath macht hier noch einen Ausflug in kon-
servative Familienideologie und schätzt die „Liebe der El-
tern“ höher als die Arbeit der Beschäftigten in Kitas und 
Schulen. Solche ideologischen Eskapaden schreien nach 
einer Betrachtung von Missbrauch oder Bevölkerungspo-
litik, aber dafür ist hier leider nicht genug Raum.

Versprechen des BGE
Bleiben wir also beim BGE. Der Zwang zur (gesellschaftli-
chen) Arbeit kann nicht abgeschafft werden. Es wäre die 
Freiheit zu verhungern! Also geht es um die Verteilung 
von Gewinnen aus Arbeit. Hier behauptet das BGE, es 
würde mehr Potential für gesellschaftliche Arbeit schaf-
fen, wenn nicht mehr das Kapital für gesellschaftliche Ko-
sten aufkommt, sondern der Staat. Eigentlich richtig, aber 
warum soll der Staat dann auch für die privaten Gewinne 
aus Arbeit aufkommen?

Effekt eines BGE soll der Ersatz aller Sozialleistungen sein. 
Damit gäbe es keine paritätische Beteiligung des Kapi-
tals an Sozialversicherungen mehr. Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall wird überflüssig, weil der Staat dies mit 
dem BGE übernimmt. Prekäre Beschäftigung kann auf die 
„Schlitzaugen“ (Öttinger) verlagert werden.

Effekt des BGE wäre ein Schub an Erwerbslosigkeit bei Be-
schäftigten von Jobcentern, Krankenkassen, Rentenversi-
cherung, etc. – und die können dann alle Uber-Taxi fahren 
oder sich in Crowdworking versuchen.

Erwerbslose und das Postfaktische

Rückhalt findet die Vorstellung eines BGE bei Erwerbs-
losen wegen der Art der Bedürftigkeitsprüfung und den 
Zumutungen des „Fördern und Fordern“, die unmittelbar 
an der Sozialpolitik der Nazis und des Reichsarbeitsdienst 
anknüpft. Eines Reichsarbeitsdienstes, der von Kirchen 
und Sozialverbänden 1927 gegründet wurde und von Na-
zis problemlos übernommen wurde.

Die Probleme der Erwerbslosen liegen bei Sanktionen, 
Zumutbarkeit und Höhe des Regelsatzes. Rainer Roth for-
muliert dies so:

„Bedingungslosigkeit des Grundeinkommens bedeutet, 
dass auch die es bekommen, die nicht bedürftig sind. Es 
soll keine Prüfung stattfinden. Die Forderung nach Ab-
schaffung der Bedürftigkeitsprüfung reagiert darauf, dass 
Kapital und Staat inakzeptable Bedingungen stellen, be-
vor Erwerbslose als bedürftig anerkannt werden. Sie wei-
ten Bedürftigkeitsprüfungen aus, um die Kosten der Ar-
beitslosigkeit zu senken, die sie selbst verursacht haben.“

Ein Problem ist also die Frage der Sanktionen, mit denen 
das garantierte Existenzminimum beschränkt wird. Bei 
Diskussionen über Sanktionen gilt das BGE inzwischen als 
Totschlagargument, weil es eben nicht gewollt wird. Der 
Unterschied zwischen BGE und Bedürftigkeitsprüfung 
wird nivelliert, um Hartz IV zu erhalten.

Kern ist dabei eine Vermögensanrechnung, die fragwür-
dig bleibt, wenn sie von dem aus der Arbeitslosenversi-
cherung im ALG I erreichten Status abweicht. Ein Aktien-
vermögen der Familie Schlecker muss da nicht unbedingt 
erhalten werden.

Fragen zur Zumutbarkeit von Arbeit würden sich mit ei-
ner Abschaffung von Sanktionen auch erledigen. Helga 
Spindler empfiehlt uns lebenslanges Basteln an Zumut-
barkeit und ich bin – wie der Bundeserwerbslosenaus-
schuss bei ver.di – für Abschaffung von Sanktionen und 
Sperrzeiten.

Wenn der CDU-Pistenrambo Althaus oder DM-Chef Götz 
Werner für ein BGE plädierten, ging es immer darum, ein 
Existenzminimum und Lohnnebenkosten zu senken. Im 
Gespräch war etwa ein BGE von 600 Euro ohne Kranken-
versicherung. Auch eine Mehrwertssteuer von 45 Prozent. 
Da schweigt eine AG von Die Linke um die Sächsin Katja 
Kipping gern über Finanzierung.

Volker Ritter,

ver.di-Erwerbslosenausschuss Hannover-Leine-Weser



12

ExISTEnzSIchERunG

Rentenversicherung als 
Auslaufmodell?
Nach langem Streit um die Zukunft der Rente hat sich die 
Große Koalition auf eine schrittweise Angleichung der 
Ost- und Westrenten bis 2025 und auf eine winzige Ver-
besserung der Rente für Menschen mit früher Arbeitsun-
fähigkeit geeinigt¹. Doch gleichzeitig soll die Höherwer-
tung der Löhne in Ostdeutschland abgebaut werden. Die 
Angleichung der Renten soll in den ersten Jahren allein 
durch Versicherungsbeiträge finanziert werden, was den 
Geldabfluss aus der Rentenkasse verschärfen wird. Zwei 
kleine Bonbons legte die Große Koalition noch drauf: ei-
nen Zuschuss von 144 Euro für Unternehmen mit betrieb-
licher Altersvorsorge und eine Erhöhung des staatlichen 
Zuschusses für private Vorsorge um 11 Euro. Das war´s für 
die Zukunft der Renten in Deutschland. 

Formel für Altersarmut

Das wird nicht reichen, um – wie erhofft – dieses Thema 
aus dem öffentlichen Streit und den Wahlkämpfen dieses 
Jahres herauszuhalten. Zu dramatisch sind die Aussich-
ten: Allein von 2009 bis 2015 hatte sich die Zahl der Men-
schen über 75, die armutsgefährdet sind, von 541.000 auf 
1,17 Millionen mehr als verdoppelt². Doch das ist nur ein 
kleines Vorbeben gegenüber dem Schicksal, das vielen 
Alten in den nächsten Jahrzehnten blüht. Das jedenfalls, 
wenn die Beschlüsse der grün-roten Schröder-Regierung 
von 2001/2 nicht revidiert werden: Gegenüber 53 Prozent 
des im Rentensystems berücksichtigten Arbeitseinkom-
mens im Jahr 2000 soll dieser Anteil bis 2030 auf 43 Pro-
zent abgesenkt werden³. 

45 Jahre für 11,60 € pro Stunde arbeiten = weniger als 
Grundsicherung

In konkreten Zahlen bedeutet das: Die durchschnittlich 
ausgezahlte Rente der Neurentnerinnen und -rentner im 
Westen lag Ende 2015 bei 583 bzw. 1.014 Euro, im Osten 
bei 860 bzw. 973 Euro⁴. Der 5. Altenbericht der Bundes-
regierung hat 2005 eine Absenkung der Renten um ein 
Viertel bis zur angestrebten Marke von 43 Prozent im Jahr 
2030 vorausgesagt. Wenn dann 2030 jemand 80 Prozent 
des heutigen Durchschnittseinkommens von 2.500 Euro 
verdienen würde, müsste er ca. sage und schreibe 38 Jah-
re arbeiten und einzahlen, um nur das heutige Grundsi-
cherungsniveau von 774 Euro zu erreichen⁵! Nur kommt 
derzeit rund die Hälfte der sozialversicherungspflichtig 

 Anm. 1: Deren Altersrente soll so berechnet werden, also ob sie nicht bis 62, sondern bis 65 gearbeitet hätten..    

Anm. 2:  Vgl. NWZ 7.1.17            

Anm. 3:  Er würde  2030 44,5 Prozent betragen, 2045 41,6 Prozent, vgl. FR 2.12.16, vgl. E&W 11/2016 S. 18.  Eine richtige Alternative dazu ist der Vorschlag 

der SPD-Arbeitsministerin Nahles, das Absenken auf 46 Prozent zu begrenzen, auch nicht. Aber sogar diese Variante ist der CDU/CSU zu teuer. 

Anm. 4: Vgl. ver.di publik 8-2016 S. 3 und vgl. Mythen und Fakten zur Rentenpolitik, luxemburg argumente Nr. 7, 2., aktualisierte Auflage 2016, hrgb. von 

der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 10343 Berlin, Seite 23 f. Das Standard-Rentenniveau beträgt aktuell 47,9 Prozent, vgl. E&W 11/2016 S. 18: „Vom Durch-

schnittsentgelt 2016 von 3 022 Euro brutto bleiben nach Abzug der Sozialbeiträge noch 2 502 Euro. Die Rente aus 45 Entgeltpunkten beträgt seit dem 

1. Juli 2016 1 370 Euro brutto, nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung 1 197 Euro. Das Verhältnis der beiden: 2502 zu 1 197 Euro gleich 47,9 

Prozent.“ Doch „im Rentenbestand 2010 der westdeutschen Bundesländer lagen … fast ein Fünftel der Männer und rund zwei Drittel der Frauen unter 

34 Beitragsjahren. Die für das ‚Standardrentenniveau erforderlichen 45 Beitragsjahre erreichten weniger als die Hälfte der Männer und nicht einmal 5 

Prozent der Frauen.“ Daniel Kreutz, „Generationengerecht“ in die Altersarmut, in: Butterwegge, Bosbach, Birkwald (Hg.), Armut im Alter, Campus Verlag, 

Frankfurt/M. 2012, S. 193.

 Anm. 5: „Wer 45 Jahre lang in Vollzeit für 11,60 pro Stunde gearbeitet hat, erwirbt Rentenansprüche, die nicht einmal das Niveau der Grundsicherung 

erreichen.“ FR 26.11.16 S. 11.



13

ExISTEnzSIchERunG

Beschäftigten gar nicht auf 80 Prozent des Durchschnitts-
einkommens⁶. Schon heute liegt die Hälfte der Leistun-
gen aus der gesetzlichen Rentenversicherung „unter dem 
Grundsicherungsniveau, bei Frauen sind es zwei Drit-
tel. Viele RentnerInnen im Westen kommen nur deshalb 
über die Runden, weil sie eine zusätzliche Betriebsrente 
haben oder eine Witwenrente oder -pension erhalten.“⁷ 
Die Folge: Jeder und jedem dritten rentenversicherten 
Beschäftigten drohen Altersarmut und der Bezug von 
Grundsicherung nach SGB XII vom Sozialamt. Von den 
vielen Menschen in nicht sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungen („Minijobs“), von Solo-Selbständigen 
mit Minieinkommen⁸ und von langfristigen Hartz-IV- und 
Erwerbsminderungsrenten-Bezieher_innen gar nicht zu 
reden⁹. Diese Gruppen werden das Heer der Altersarmen 
noch einmal beträchtlich erweitern.

aus: Mythen und Fakten zur Rentenpolitik, luxemburg argumente        
Nr. 7, 2., aktualisierte Auflage 2016, hrggb. von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, 10343 Berlin, Seite 24.

link: http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Argumente/
lux_argu_7_Rentenpolitik.pdf

 Private Vorsorge = Vorsorge für die Finanzbranche

Als Ausweg forderten SPD-CDU-CSU-Grüne zu privater 
Vorsorge auf, in Höhe von sage und schreibe vier Pro-
zent des Bruttoeinkommens. Die muss mensch erst ein-
mal vom verfügbaren Einkommen abknapsen können. 
Zum Beispiel für das Ansparen einer Riesterrente – die 
im Gegensatz zur gesetzlichen Rente aber ohne Zuschüs-
se der Betriebe finanziert werden muss. Profitiert haben 
davon hauptsächlich die Versicherungsunternehmen. 
Doch wissen wir spätestens seit der Finanzkrise von 2008, 
wie schnell die von ihnen an den Finanzmärkten ange-
legten Kapitalrücklagen für Renten in der nächsten oder 
übernächsten Finanzmarktkrise in einen Pleitenstrudel 
geraten können. Ganz abgesehen davon, dass die bei 
Abschluss der Versicherungsverträge versprochenen Zin-
serträge nicht erwirtschaftet wurden und werden. Dem-
entsprechend gibt es kaum noch neue Riesterverträge. 
Als weitere Ergänzung der privaten Vorsorge preisen die 
Rentenpolitiker_innen der ganz großen Altersarmutsko-
alition die betriebliche Altersvorsorge an. In deren Ge-
nuss können aber nur langfristig Beschäftigte bei stabilen 
Betrieben kommen, die so etwas anbieten. Zudem wird 
die betriebliche Vorsorge meistens von den Beschäftig-
ten allein finanziert. 17,7 Millionen Arbeiter_innen und 
Angestellte haben inzwischen Anspruch darauf, doch die 
Ausbreitung dieser Vorsorgeform „ist zum Stillstand ge-
kommen“. „Es gibt nur noch wenige Neuzusagen“¹º. Das 
ist nicht verwunderlich: 2014 waren rund 39 Prozent aller 
abhängig Beschäftigten in Teilzeit, Leiharbeit oder Mini-
jobs tätig¹¹. Mittlerweile werden „über die Hälfte der neu-
en Arbeitsverträge befristet abgeschlossen. Davon sind 
insbesondere junge Menschen betroffen“¹². Und bisher 
droht die Anrechnung privater Renten auf einen mögli-
chen Grundsicherungsbezug im Alter. 

 Anm. 6:  Vgl. ver.di publik ebd.            

Anm. 7:  Mythen und Fakten zur Rentenpolitik, luxemburg argumente Nr. 7, 2., a. a. O., Seite 24. Dagegen wuchs das Armutsrisiko der Altersgruppe 65 

bis 75 Jahre in Ostdeutschland schon zwischen 2002 und 2014 „von sieben auf 15 Prozent“. FR 26.1.17      

Anm. 8: Ihre Anzahl hat sich von 2000 bis 2010 um knapp 17 Prozent auf 4,3 Millionen Personen erhöht, vgl. Jutta Schmitz, Der Arbeitsmarkt als  

Armutsfalle, in: Butterwegge..., Armut im Alter, a. A. O., S. 105 f.       

 Anm. 9: Aus dem Bezug von Arbeitslosengeld II ergeben sich seit 2011 keine Rentenbeiträge mehr.     

 Anm. 10:  FR 1.11.2016 

 Anm. 11: Vgl. FR 7.01.2017

 Anm. 12:  Ottmar Schreiner/ Cansel Kiziltepe, Randnotizen zum Rentendisput in der SPD, in: Butterwegge..., Armut im Alter, a. a. O., S. 306.
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Diese Sorge haben 42 Prozent der Beschäftigten mit ge-
ringem Einkommen nicht: Sie haben weder Ansprüche 
auf eine Riesterrente noch auf eine betriebliche Altersver-
sorgung¹³ ¹⁴.

Mächtige Mythen – und die realen Zahlen

Warum die Absenkung der Renten? Die demografische 
Bombe ticke. Es drohten den Jungen wegen zu geringer 
Geburtenzahlen horrende Rentenbeitragszahlungen, um 
die vielen Alten zu versorgen. Der Sozialstaat und Arbeits-
plätze seien wegen zu hoher Kosten in Gefahr – so schallt 
es unisono aus allen Lagern der Renten-„Nachhaltigkeits“-
Reformer.  

Dagegen ist einzuwenden:

- Wenn weniger Unter-20-Jährige zu versorgen sind, wie-
gen Einsparungen in diesem Bereich des sozialen Siche-
rungssystems einen Teil der Ausgabensteigerungen bei 
den Renten auf. Der Anteil der von den Beschäftigten zu 
versorgenden ganz Jungen und Alten – ihr Gesamtquoti-
ent - lag in den 1970er Jahren zeitweilig bei ca. 76 Prozent. 
Jedoch war diese Zeit geprägt durch deutliche Verbesse-
rungen der materiellen Situation sowohl im Alter als auch 
bei den Jungen. Der Gesamtquotient sank bis 1989 in 
Westdeutschland auf 56,7 Prozent. Trotzdem verschlech-
terte sich die materielle Situation – aus Gründen, die 
nichts mit dem demografischen Verhältnis von Alten und 
Jungen zu tun hatten. In den kommenden Dekaden wird 
der Gesamtquotient deutlich steigen. Allerdings im Ver-
gleich zu den Schwankungen der letzten 40 Jahre nicht 
dramatisch – wenn die bisherigen Voraussagen zutreffen. 
Prognosen aber sind angesichts der vielen Unwägbarkei-

ten, z. B. in der Voraussage von Migration, immer mehr als 
unsicher, wie vergleichbare Vorhersagen in der Vergan-
genheit gezeigt haben¹⁵.

- Entscheidend für die Verteilung der Kosten der Sozial-
sicherung ist der Anteil der Erwerbspersonen an der Ge-
samtbevölkerung. „Gerade in Westdeutschland waren 
Frauen bis in die 1970er-Jahre hinein nur zu geringem An-
teil erwerbstätig... Seit Beginn der 1980er-Jahre ist jedoch 
… eine deutliche Zunahme der Erwerbsbeteiligung von 
Frauen zu beobachten... Betrachtet man also die Relation 
von Erwerbspersonen zur Gesamtbevölkerung in den ver-
gangenen Jahren, so erreicht sie mit 53,0 Prozent aktuell 
(d. h. 2012, J. S.) das höchste Niveau seit dem Jahr 1970 
(44,2 Prozent). Dies bedeutet, dass die Relation der er-
werbstätigen zur nichterwerbstätigen Bevölkerung in der 
Vergangenheit deutlich schlechter war als heute.“¹⁶ Nach 
den Prognosen der Statistischen Ämter wird der Anteil 
der Erwerbspersonen „in den kommenden Jahren zwar 
wieder deutlich sinken, aber voraussichtlich auch im Jahr 
2060 mit 44,8 bis 46,0 Prozent immer noch höher sein als 
zu Beginn der 1970er-Jahre...“¹⁷.

- Die Produktivität wächst beständig. „1991 wurden in ei-
ner durchschnittlichen Arbeitsstunde in Deutschland Gü-
ter oder Dienste im Wert von 29 Euro erstellt, 2012 waren 
es Güter im Wert von 40 Euro – nach Abzug der Inflation. 
Was der Anstieg der Produktivität leistet, zeigt folgendes 
Zahlenbeispiel: Wächst die Produktivität in den nächsten 
50 Jahren durchschnittlich nur um ein Prozent pro Jahr, 
dann würden im Jahr 2060 alle Beschäftigten pro Stunde 
zwei Drittel mehr herstellen als heute.“¹⁸

Anm. 13:  Die Riesterrente hat – neben den oft unerschwinglichen Beiträgen – für Menschen mit geringem Einkommen einen zusätzlichen Nachteil: Die 

Auszahlung des ersparten Geldes wird auf eine theoretisch angenommene unrealistisch hohe Lebenserwartung gestreckt. Doch die Lebenserwartung 

von Männern mit Einkommen geringer als 60 Prozent des Durchschnitts  ist im Vergleich mit Menschen mit Einkommen höher als 150 Prozent des 

Durchschnitts um zehn Jahre kürzer, die der Frauen um acht Jahre. „Mehr als doppelt so viele Männer und Frauen aus der niedrigsten Einkommens-

gruppe sterben im Vergleich zur höchsten, bevor sie das 65. Lebensjahr erreichen“. Antje Richter-Kornweitz, Gesundheitliche Ungleichheit im Alter – ein 

Armutszeugnis, in: Butterwegge..., Armut im Alter, a. a. O., S. 152.

Anm. 14: vgl. FR 3.1.17 S. 10. Ende 2007 hatten 54 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer und 48 Prozent der beschäftigten Frauen 

eine betriebliche Altersvorsorge. Die Beitragszahlung findet häufig in Form von Bruttoentgeltumwandlung statt.  Dadurch vermindern sich aber die 

Beiträge in die Gesetzliche Rentenversicherung, was zu geringeren Anwartschaften für die betrieblich Versicherten und zu höheren Beitragssätzen für 

alle Versicherte sowie zu einem geringeren Leistungsniveau der gesetzlichen Versicherung führt, vgl. Carolin Butterwegge/ Dirk Hansen, Altersarmut 

ist überwiegend weiblich, in:  Butterwegge..., Armut im Alter, a. a. O., S. 126 f. Die Ausweitung der betrieblichen Altersvorsorge ist keine Lösung für das 

Rentenproblem, auch wenn neben den regierenden Parteien auch der Vorsitzende der IG Metall  dies propagiert.

Anm. 15:  Vgl. Ernst Kistler/ Falko Trischler, Altersarmut und Methusalem-Lüge, in: Butterwegge..., Armut im Alter, a.a. O., S. 169.

Anm. 16: Ernst Kistler/ Falko Trischler, a.a. O., S. 170 f.

Anm. 17: Ernst Kistler/ Falko Trischler, a.a.O., S. 171 f.

Anm. 18: Mythen und Fakten zur Rentenpolitik, luxemburg argumente Nr. 7, 2., a. a. O., Seite 3.
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aus: Mythen und Fakten zur Rentenpolitik, luxemburg argumente Nr. 
7, 2., a. a. O., Seite 4.

 Es ist nach den Zahlen des letzten Jahrzehnts realistisch, 
von einem bis zwei Prozent Wirtschaftswachstum aus-
zugehen: 1991 bis 2011 wuchs das Inlandsprodukt um 
30,2 Prozent¹⁹. Rein rechnerisch ergab sich in dieser Zeit 
für jede/n Bewohner_in ein Plus von 27,9 Prozent. Das 
Wirtschaftswachstum von 1995 bis 2014 ist aber mit nur 
0,6 Prozent zusätzlicher Arbeitsstunden erzielt worden²º. 
Einer geringeren Einwohner- und Beschäftigtenzahl in 
Deutschland wird also auch in Zukunft ein  größerer Ku-
chen gegenüberstehen. Es ist offensichtlich, dass kein 
Mangel herrschen wird. Vielmehr wird die Verteilung dar-
über entscheiden, wer von dem Mehr wie viel abbekom-
men wird. Es geht dabei nicht um einen Konflikt zwischen 
Jung und Alt, sondern zwischen Arm und Reich. Nur ein 
Beispiel: 36 Milliardäre besitzen in Deutschland so viel 
Vermögen (279 Milliarden Euro) wie die ärmere Hälfte der 
Bevölkerung²¹.

Die eigentlichen Gefahren für die Rentenkasse 

Die liegen in der Zuweisung von gesamtgesellschaftli-
chen Versorgungsaufgaben an die Rentenkasse ohne ent-
sprechende Bundeszuschüsse, im Sinken der Lohnsumme 
und im Rückgang des Anteils sozialversicherungspflichti-
ger Arbeitsverhältnisse:

- Beispiele dafür, wie der Rentenkasse allgemeine gesell-
schaftspolitische Aufgaben auferlegt wurden, sind Kriegs-
folgelasten wie Renten für Spätaussiedler_innen, Folge-
kosten der deutschen Einigung wie die Angleichung der 
Ost- und Westrenten oder die sogenannte Mütterrente. 
Werden sie nicht durch ausreichende Steuerzuschüsse 
ausgeglichen, fehlen der Rentenkasse zig Milliarden zur 
Stabilisierung der Renten.

- Die Rentenkasse leidet seit der Jahrtausendwende un-
ter der schwachen Entwicklung der Löhne, aus denen die 
Beiträge in die Kasse fließen. Denn ein großer Niedrig-
lohnsektor ist in Deutschland entstanden. Auch nach Ein-
führung des Mindestlohns arbeiteten 2016 immer noch 
„22 Prozent der in Deutschland Beschäftigten im Nied-
riglohnsektor, in den ostdeutschen Ländern verdienten 
40 Prozent weniger als zehn Euro pro Stunde.“²² Prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse haben sich ausgebreitet. „Das 
ist politisch gewollt: Durch die Einführung von Hartz IV, 
durch die Erweiterung der Leiharbeit und durch andere 
Maßnahmen sollten das Lohnniveau in Deutschland ge-
drückt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Unternehmen gestärkt werden. Das ist gelun-
gen. Die Unternehmensprofite sind gestiegen – und die 
Rentenkasse hat ein Einnahmeproblem. Dieses Problem 
könnte man lösen, indem man die Beiträge zur  Renten-
kasse weiter anhebt. Doch das soll nicht länger sein. Denn 
die Rentenbeiträge zur gesetzlichen Rente zahlen beide 
– ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen jeweils zur 
Hälfte. Eine Erhöhung des Rentenbeitrags bedeutet da-
her stets eine kleine Lohnkostenerhöhung für die Unter-
nehmen. Und die ist  politisch unerwünscht. Daher sollen 
die Rentenbeiträge nicht mehr steigen.“ Die Arbeitneh-
mer_innen sollen stattdessen zur Sicherung des Lebens-
standards notwendige Beiträge wie die zur Riesterrente 
allein zahlen²³ .

- Der Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsverhältnisse ist eine Folge der Deregulierungsbe-
schlüsse der verschiedenen Regierungskoalitionen: Durch 
Ausweitung der prekären Beschäftigungsverhältnisse hat 
der Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter an 
den Erwerbspersonen „während der vergangenen Jahr-
zehnte von 76,1 Prozent im Jahr 1974 auf nur 64,0 Prozent 
im Jahr 2010 nahezu kontinuierlich abgenommen.“²⁴ In 
der gegenwärtigen Boom-Zeit wurde dieser Trend ge-
stoppt, es wurden auch wieder Lohnerhöhungen durch-
gesetzt. Der langfristige Trend der Abnahme des Anteils 
tarifgebundener Betriebe in den letzten Jahren ist aber 
nicht gestoppt.       
       
Das zeigt deutlich, dass es die gewerkschaftlich organi-
sierten Kräfte bei einem Abschwung nicht leicht haben 
werden, den gegenwärtigen Standard zu halten.

Anm. 19:  Vgl. Gerd Bosbach/ Jens Jürgen Korff, Altersarmut in einem reichen Land, in:  Butterwegge..., Armut im Alter, a. a.O., S. 176. „Gemessen am Bruttoin-

landsprodukt (BIP) produzierten die deutschen Beschäftigten 2014 real – also abzüglich Inflation – 22 Prozent mehr als 1991.“ FR 26.1.7                            

Anm. 20: Vgl. FR 20.1.2017 S. 12

Anm. 21: Vgl. NWZ 16.1.17 Seite 16

Anm. 22: FR 17.1.2017 S. 14. „'Seit 1999 ist das reale verfügbare Einkommen dieser (ärmsten) 40 Prozent in Deutschland … zurückgegangen', so das DIW.“ FR 

26.1.17            

Anm. 23: Mythen und Fakten zur Rentenpolitik, luxemburg argumente Nr. 7, a. a. O., Seite 9.                                  

Anm. 24:  Ernst Kistler/ Falko Trischler, a.a.O., S. 173.

ExISTEnzSIchERunG
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Was tun zur Sicherung der Renten? Einige Forderun-
gen aus Politik und Gewerkschaften:

- Die Parteien im Bundestag müssen veranlasst werden, 
sich für die Entfernung der sogenannten Dämpfungsfak-
toren aus der Rentenformel und für die erneute Ankop-
pelung der Renten an die allgemeine Einkommensent-
wicklung der Gesellschaft einzusetzen. Die bisherigen 
Forderungen zur Sicherung der Rente belaufen sich auf 
eine Absenkungs-Haltelinie bei 46 Prozent (SPD) über die 
Stabilisierung des gegenwärtigen Niveaus von 48 Prozent 
(DGB) bis zur anschließenden Erhöhung auf 50 Prozent 

(DGB) oder sogar 53 Prozent (Paritätischer Wohlfahrtsver-
band, Volkssolidarität, Sozialverband Deutschland, Partei 
Die Linke).²⁵ Da die Taten der Bundestagsabgeordneten 
diesen Zielen bisher nicht entsprechen, wird es für uns 
als wahlberechtigte Bürger_innen als Nächstes darum 
gehen, den Bundestagskandidat_innen so viel Aufmerk-
samkeit zu schenken, dass sie sich verbindlich festlegen. 

- Der DGB setzt sich dafür ein, die Beitragshöhe geringer 
und die Beitragszeit stärker bei der Rentenberechnung 
zu berücksichtigen, geringe Einkommen um das 1,5fa-
che auf maximal 75 Prozent des Durchschnittsverdienstes 
hochzuwerten und dafür eine rentenrechtliche Zeit von 
35 Jahren als Bedingung festzulegen²⁶. Eine Erhöhung der 
Renten der Geringverdiener_innen, erst recht die Einfüh-
rung einer ausreichenden Mindestrente – die Partei Die 
Linke fordert hierfür 1.050 Euro - würde viele vor Altersar-
mut schützen. 

Vertreter der Partei Die Grünen fordern  die Einführung 
einer steuerfinanzierten Garantierente, die Menschen, die 
30 versicherungspflichtige Jahre vorweisen können, eine 
Rente oberhalb der Grundsicherung ermöglicht. 

- Die Verschiebung des Rentenbeginns auf 67 sollte zu-
rückgenommen werden. Sie wirkt wie eine zusätzliche 
Rentensenkung, denn viele können nicht bis 67 arbeiten. 
„Nur etwa die Hälfte der über 55-Jährigen hat noch einen 
sozialversicherten Job (54%), bei den über 60-Jährigen ist 
es etwa ein Drittel (36%).“²⁷

- Die staatliche Förderung der Riester-Rente muss – ab-
gesehen von laufenden Verträgen – beendet und die 
dadurch gesparten Milliarden müssen in die gesetzliche 
Rentenkasse umgeleitet werden²⁸. Wenn die vier Prozent 
des Einkommens, die die Beschäftigten ursprünglich für 
Riester abzwacken sollten, bei paritätischer Finanzierung 
– die Hälfte von den Unternehmen - in die gesetzliche 
Rentenkasse fließen würden, ergäbe das einen Beitrag 
für die gesetzliche Rente von ca. 11 Prozent. Damit hätte 
die Sicherung der Rente in den nächsten Jahren eine gute 
Grundlage.²⁹

- Rentenanwartschaften von Alg-II-Bezieher_innen soll-
ten wiederhergestellt und auf Beiträge auf Basis von 75 
Prozent des Durchschnittseinkommens berechnet wer-
den. Die Grundsicherung im Alter muss deutlich angeho-
ben werden.

Anm. 25: Die Alternative der AfD: Frau Petry befürwortet die Anhebung des Rentenalters auf 70 und will prüfen lassen, ob das Rentenniveau noch weiter 

abgesenkt werden müsse. Vgl. ver.di publik 8.2016 S. 3.

Anm. 26: Annelie Buntenbach, Soziale Sicherheit im Alter – eine Frage der Solidarität, in: Butterwegge..., Armut im Alter, a. a. O, S. 238 f.

Anm. 27: Mythen und Fakten zur Rentenpolitik, luxemburg argumente Nr. 7, a. a. O., Seite 21.

Anm. 28: „Seit Inkrafttreten der Rentenreform im Jahr 2002 wurden knapp 15 Millionen Riester-Verträge abgeschlossen. Allein die staatlichen Zahlungen 

und Steuererleichterungen für die Beiträge zur Riester-Rente summieren sich bislang (2012 – J. S.) auf 12 Mrd. EUR.“ Diana Wehlau, Rentenpolitik unter 

Druck, in: Butterwegge..., Armut im Alter, a. a. O, S. 205. 

Anm. 29: Die Rosa-Luxemburg-Stiftung kommt zu der Einschätzung, dass  langfristig „der Beitrag für Beschäftigte und Unternehmen jeweils von heute 9,35 

Prozent auf 14 bis 15 Prozent in den 2020er Jahren steigen (müsste). Dann bräuchte man nicht über weitere Rentenkürzungen zu sprechen und müsste 

das Renteneintrittsalter auch nicht auf 67 Jahre erhöhen.“Mythen und Fakten zur Rentenpolitik, luxemburg argumente Nr. 7, a. a. O., S. 9.

ExISTEnzSIchERunG
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- Große Teile der Bevölkerung werden in Zukunft auf 
Grundsicherung, Erwerbsminderungsrente und Hartz IV 
angewiesen sein. Um für diese eine Befriedigung ihrer 
wichtigsten Bedürfnisse und eine Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben zu sichern, müssen für die Ermitt-
lung von Hartz-IV die heutigen realen Mindestanforde-
rungen berücksichtigt werden. Die Erwerbsminderungs- 
und Erwerbsunfähigkeitsrenten sollten deutlich angeho-
ben werden.

- Zur Finanzierung einer auskömmlichen Rente bedarf 
es neben höherer Beiträge auch höherer staatlicher Zu-
schüsse. Beiträge und Zuschüsse müssen jedoch weniger 
steigen, wenn die Bemessungsgrundlage von 6.200 Euro 
im Westen bzw. 5.400 Euro im Osten, ab der keine Versi-
cherungspflicht mehr besteht, aufgehoben wird, wenn 
die Löhne angehoben werden und sich die Anzahl der 
sozialversicherten Beschäftigten vergrößert. 

Auch deshalb sind eine Erhöhung des Mindestlohns so-
wie eine Zurückdrängung des Leiharbeits- und Werkver-
tragsunwesens und eine Verringerung der Befristungen 
notwendig. 

Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträ-
gen sollte vereinfacht, die Zumutbarkeit von Arbeitsver-
hältnissen sollte an die Zahlung von tariflichen Löhnen 
gebunden werden. Damit das Geld für Zahlungen des 
Bundes in die Rentenkasse vorhanden ist, müssen die Ge-
winne der Unternehmen und die Kapital- und Erwerbsein-
künfte reicher Privatpersonen stärker besteuert werden.
Letztendlich wird das Kräfteverhältnis im Streit der näch-
sten Monate und Jahre darüber entscheiden, was aus der 
Rente wird. Ohne größeren Einsatz für die Bewahrung der 
Rente auf einem existenzsichernden Niveau wird sich an 
dem Rentensenkungskurs der Regierungsparteien und 
Unternehmerverbände nichts ändern. (Joachim Sohns)

ExISTEnzSIchERunG
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LESERbRIEf zuR quER 17

Und hier noch ein weiterer Leserbrief
diesmal von Karl Heinz Schäfer zum Offenen Brief des Regionalverbundes an die SPD ( siehe quer17):
Hallo,

Unmöglich. Voller Optimismus die Sozialdemokratie reanimieren?

Wie oft noch? Die SPD ist die Partei des Sozialabbaus und bekommt eine weitere Möglichkeit für ihre heuchlerischen 
Lügen. Tut mir leid, bei alle den lügen der letzten zwanzig Jahren habe ich von solchen aussagen die Schnauze voll. 
Schon vergessen wer was wann wo alles gesagt der geschrieben hat. 

Gebt denen ein Forum die auch glaubwürdig sind! Für mich ist grundsätzlich jeder Sozialdemokrat ein Heuchler. Das 
sind Erfahrungen aus Ortsbeiräten, aus Bürgerinitiativen, aus den 1.Mai Veranstaltungen, aus Demonstrationen u.s.w.

Nehmen wir Michael Müller, Redner auf der Anti-CETA Veranstaltung in Berlin, dieser Herr hat im Bereich Umweltpoli-
tik dafür gesorgt das die Gremien durchsetzt sind von Gegnern einer kritischen Umweltpolitik. War Staatssekretär im 
Umweltministerium mit welchem Ergebnis? Weiß man nicht mit wem man dort Paktiert? Ist es EGAL mit wem man 
Kompromisse aushandelt? Alle meine Erfahrung, die ich in Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten hatte waren die 
Erfahrungen immer gleich. 

Nehmen wir das Beispiel Frankfurter OB Feldmann, vor der Wahl, nach der Wahl. 

Soll ich noch 50zig andere Beispiele nennen? Für mich ist jeder Sozialdemokrat unglaubwürdig und es ist eine Belei-
digung aller sozialkritischen Menschen die auch noch zu hofieren. Es hat nach der HARTZ-Reform bei jeder Wahlver-
anstaltung solche Stellungnahmen von verlogenen Sozialdemokarten gegeben, bei Parteitagen gab es massive Kritik 
an dieser sozial Politik, auch öffentlich, doch wie haben diese Parteisoldaden abgestimmt??? Hören Sie hin wenn ein 
Sozialdemokrat von sozialer Gerechtigkeit spricht???

Also erklären sie mir diese Einlage. Zeitung sonst sehr gut, Danke dafür. 

Antwort gewünscht.

Mit freundlichem Gruß

Karl-Heinz Schäfer
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SchIkAnE

Geflüchtete innerhalb 
Niedersachsens zwangstransferiert

Die Grup pe Geflüch te te aus Blan ken burg und Freun din nen und Freun de aus Olden burg berich ten, dass in den letz ten 
Wochen über zehn Geflüch te te aus der am äußersten Stadtrand von Oldenburg gelegenen Sam mel un ter kunft Blan-
ken burg zwangs trans fe riert wur den. Mit te Sep tem ber waren sie bei der Aus stel lung „we will rise“ in der Kul tur eta ge 
gewe sen und hat ten sich am 11.09.2016 mit Freun d_in nen aus Olden burg in Blan ken burg getroff en. Als bei einer 
Besu che rin ein Fly er für die Aus stel lung gefun den wur de, drang die Secu ri ty unge fragt ins pri va te Zim mer ein, in dem 
Men schen aus Blan ken burg und Olden burg zusam men sa ßen. Die Besu cher_in nen wur den unter Andro hung von Ge-
walt raus ge wor fen. 

In den fol gen den vier Wochen wur den nahe zu alle betei lig ten Per so nen aus Blan ken burg trans fe riert; alle an Orte, die 
am ande ren Ende Nie der sach sens lie gen und extre me Iso la ti on bedeu ten. Fri da Schulz sag te dazu: »Wir haben uns als 
Freun din nen und Freun de aus Blan ken burg und aus der Stadt getroff en und uns auch über die Lebens si tua ti on der 
Men schen in Blan ken burg aus ge tauscht. Wir alle emp fin den die Zwangs trans fers als einen Ver su ch, die sen Aus tau sch 
früh zei tig zu unter bin den.« 

Die Geflüch te ten hat ten in Gesprä chen gefor dert, dass sich die Miss stän de in Blan ken burg ändern müs sen. Sie kri-
ti sier ten unter ande rem das Ver bot elek tro ni scher Gerä te (wie Fern se her, Koch plat ten etc.)und das Ver bot, sel ber zu 
kochen; die feh len de Ach tung der Pri vat sphä re, da die Secu ri ty jeder zeit unge fragt die Zim mer betritt; das Arbeits ver-
bot; die Ungleich be hand lung der Men schen beim Trans fer auf grund ihrer Her kunft; und eine unzu rei chen de Gesund-
heits ver sor gung.

»Jetzt wer den wir gegen unse ren Wil len trans fe riert. Natür li ch wol len wir raus aus Blan ken burg, aber nicht ans ande re 
Ende von Nie der sach sen, aufs Land, in die Iso la ti on. Dau ernd wird uns gesagt, wir sol len uns inte grie ren. Und gleich-
zei tig ver hin dert die Aus län der be hör de jede Mög lich keit der Teil ha be. Das nennt man Dop pel mo ral«, so Antoi ne Kou-
a mé*. 

Oli vi er Dio man de* ergänzt: »Es gibt vie le Pro ble me im Lager. Am schlimms ten ist die stän di ge Angst, mit der wir jeden 
Tag leben müs sen; und jede Nacht, weil es sein kann, dass sie dich holen, um dich abzu schie ben. Die se stän di ge Bedro-
hung macht einen krank. Das muss sich ändern!« 

*Name aus Angst vor Repres si on geän dert; übernommen von www.Oldenburger-Rundschau.de vom 14.10.2016)
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REzEnSIOn

Zwölfte Auflage 

des Frankfurter Alg-II-Leitfadens  erschienen

Rezension: Arbeitslosenprojekt TuWas (Hrsg.):
„Leitfaden zum Arbeitslosengeld II. Der Rechtsratgeber 
zum SGB II.“

Er ist noch dicker geworden: Das Arbeitslosenprojekt 
TuWas hat eine aktualisierte Fassung des bewährten 
Leitfadens zum Arbeitslosengeld  II (Alg  II) gemäß dem 
Sozialgesetzbuch, Teil 2 (SGB II), vorgelegt. Statt der vor-
herigen 896  Seiten umfasst die 12.  Auflage nun schon 
1040 Seiten im DIN- A- 4- Format. Das gesamte Werk ist 
aufgrund des Rechtsvereinfachungsgesetzes überarbei-
tet worden. Es ist nun auf dem Stand der Gesetzeslage 
vom 1.8.2016. Da sich die zu diesem Datum in Kraft ge-
setzte Rechtsvereinfachung in einigen Rechtsbereichen 
eher als Rechtsverkomplizierung darstellt, aber auch, weil 
dadurch die Rechte der Betroffenen weiter eingeschränkt 
worden sind, mussten die Autor_innen insbesondere die 
Abschnitte zur Rechtsdurchsetzung erweitern und ergän-
zen. Zudem haben die Autor_innen die vorherige Aufla-
ge um die aktuelle Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts und anderer Gerichte ergänzt. Des Weiteren haben 
sie viele zusätzliche Informationen und praktische Tipps 
für Betroffene und ihre Beratungseinrichtungen eingear-
beitet.

Längst gehört der Alg-II-Leitfaden zum unverzichtbaren 
Handwerkszeug für Arbeitslose, von Arbeitslosigkeit Be-
drohte, Beratungsstellen und auch Anwälte. Diesen sehr 
guten Ruf des Leitfadens bestätigt auch die gerade er-
schienene 12. Auflage. Für alle, denen es um das Hinter-
fragen vorgefasster Sichtweisen in den Jobcentern und 
sonstigen mit der Verwaltung von Alg II befassten Behör-
den geht, ist der Leitfaden schlicht ein Muss. Sein Wissen 
ist uns allen immer wieder Inspirationsquelle für die tägli-
che Auseinandersetzung mit und in den Alg-II-Behörden.

 Rainer Timmermann -

Arbeitslosenprojekt TuWas (Hrsg.): 

Leitfaden zum Arbeitslosengeld II. 

Der Rechtsratgeber zum SGB II.

12., aktualisierte Auflage: 2016. Frankfurt a.M.: 

Fachhochschulverlag,

ISBN: 978-3-943787-57-3 ; Preis: 23,- €.
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InTERnET

FragDenStaat.de
Im Jahr 2015 startete das Onlineprojekt https://fragdenstaat.de/ , welches unter anderem auch Themen zum Sozialge-
setzbuch II bzw. zu den (theoretischen) Handlungsweisungen der Jobcenter aufzeigt. Diese Initiative wird weitgehend 
über Spenden finanziert und ist ein gemeinnütziges Projekt des Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.

Konkret geht es im Bereich https://fragdenstaat.de/kampagne/jobcenter/ darum, Zielvereinbarungen und interne 
Weisungen der jeweiligen Jobcenter auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes unter Mithilfe der Nutzer_
innen anzufragen und zu veröffentlichen.

Wer die Praxis der Jobcenter und die alltäglichen Hartz-4-Kämpfe kennt, weiß, dass Theorie und Praxis oft weit ausein-
anderklaffen. Längst werden die sozialen Kämpfe nicht mehr gegen Hartz 4 bzw. für ein gutes Leben für alle geführt, 
sondern sind zu einem Kampf zur Durchsetzung von Hartz 4, für ein minimales Existenzminimum geworden. Hier kann 
es durchaus hilfreich sein zu wissen, wie die Mitarbeiter_innen in den Jobcentern ihren Job machen sollten.

Zum Beispiel lässt sich ggf. mit Hilfe der internen Weisungen zum Vorgehen bei einem notwendigen Umzug Stress 
im Amt vermeiden, wenn mensch das ihm zustehende Mindestmaß an Leistungen des Jobcenters durchsetzen kann.

Fazit: Eine durchaus sinnvolle und gute Initiative. Unterstützung durch weitere Anfragen ist genauso hilfreich, wie eine 
Recherche in der Datenbank für lokale Initiativen und Einzelne eine hilfreiche Unterstützung sein kann.

Weiter so!
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VERmISchTES

Zwei Millionen Minderjährige unter Hartz IV, aber an 92 Kinder Vermögenswerte 
von durchschnittlich 323 Millionen Euro übertragen

Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge wirft den verantwortlichen Politikern ein „hohes Maß an Gleichgül-
tigkeit“ gegenüber von Armut betroffenen Menschen vor. Seit Hartz IV am 1.1.2005 in Kraft trat, habe sich „die Zahl der 
Minderjährigen, die von staatlichen Fürsorgeleistungen leben, beinahe verdoppelt.“ Betrug sie 2005 etwas mehr als 
ein Million, „beziehen heute fast zwei Millionen der unter 18-Jährigen das … 'Hartz IV' genannte Sozialgeld.“ „CDU, CSU 
und SPD haben die Bundesausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe gekürzt und wollen das Sozialgeld der jüngsten 
Kinder (von 0 bis 5) … um keinen einzigen Cent erhöhen. Dabei muss eine alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug, 
wenn sie Windeln kauft, eine von denselben Regierungsparteien auf 19 Prozent erhöhte Mehrwertsteuer zahlen. Da-
gegen zahlt ein Reicher, der sich ein Reitpferd kauft, nur sieben Prozent. Und ein ganz Reicher, der sich ein Aktienpaket 
für 30 Millionen Euro kauft, muss überhaupt keine Umsatzsteuer mehr zahlen...“ 

Der Nachwuchs von Familienunternehmen könne „ganze Konzerne erben, ohne Erbschaftssteuer in nennenswerter 
Höhe zahlen zu müssen. Seit die erste große Koalition unter der Kanzlerin Angela Merkel den Unternehmerfamilien 
ermöglichte, Betriebsvermögen … steuerfrei zu vererben oder zu verschenken, sind den teilweise hoch verschuldeten 
Ländern über 50 Milliarden Euro an Erbschafts- oder Schenkungssteuern dadurch entgangen, dass die … noch einmal 
gelockerten Verschonungsregeln … in Anspruch genommen wurden.“ Der größte Teil der steuerbefreiten Unterneh-
mensübertragungen sei „an Kinder unter 14 Jahren“ gegangen, „ die auf diesem Wege allein zwischen 2011 und 2014 
etwa 40 Milliarden Euro erhielten. Die 92 Kinder mit Erwerben in Höhe von 20 Millionen Euro oder mehr erhielten fast 
30 Milliarden Euro, was im Durchschnitt 323 Millionen Euro pro Kind entspricht. Den armen Kindern stehen also unvor-
stellbar reiche Kinder gegenüber...“ 

( Alle Zitate aus: Christoph Butterwegge, Krokodilstränen über die Armut, Gastbeitrag FR 6.10.16)
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DGB zu Verschlechterungen durch 9. Fassung des 
Hartz-IV-Gesetzes
Laut dem DGB-Arbeitsmarktpolitiker Martin Künkler 
überwiegen die Nachteile der neuen Version des Hartz-
IV-Gesetzes klar. „Die Leistungen wurden gekürzt, die 
Rechte weiter abgebaut.“ (ver.di publik 8-2016 S. 9) 

„Aufstocker“ als Verlierer

„Ihnen wurde die Pauschale für Werbungskosten von 
15,33 Euro pro Monat ersatzlos gestrichen.“ Ihr Freibetrag 
„kann unter den Tisch fallen, wenn der Hartz-IV-Bescheid 
nur vorläufig ist. Dabei geht es um bis zu 230 Euro im Mo-
nat. Die werden erst nach einem halben Jahr nachgezahlt, 
wenn dann der endgültige Bescheid vorliegt.“ (ebd.) Ent-
fällt Einzelfallprüfung bei hohen Heizkosten?

„Die Kommunen dürfen jetzt eine Gesamtobergrenze 
für die Wohnkosten der Hartz-IV-Bezieher festlegen, ein-
schließlich der Heizkosten. Damit entfällt die Einzelfall-
prüfung bei relativ hohen Heizkosten und die Gefahr be-
steht, dass die Betroffenen auf einem Teil der Heizkosten 
sitzenbleiben.“ (ebd.)

Nachzahlung nur für Zeit nach Urteil

„Wenn das Jobcenter bei der Berechnung Fehler macht 
und jemandem zu wenig Geld bewilligt, hat der einen 
Anspruch auf Nachzahlung... Bisher konnte man diese 
Nachzahlung auch noch für das vergangene Kalender-

Jede zweite Klage gegen Hartz-IV-Bescheid 2016 erfolgreich

Dies berichtete im November 2016 die Hagener Westfalenpost. Die Zeitung beruft sich dabei auf Zahlen der Bun-
desagentur für Arbeit, die die Sabine Zimmermann, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, angefordert hatte. 
„Danach liegt die Erfolgsquote der Hartz-IV-Klagen … bei 44 Prozent, 2015 waren es 40 Prozent, im Jahr zuvor 41 
Prozent. Allmonatlich gehen laut Zeitung im Schnitt rund 10.000 solche Klagen bei den Sozialgerichten ein, im Sep-
tember waren knapp 190.000 Verfahren anhängig, also noch nicht abgeschlossen.“ „Am meisten wird um Wohnkosten 
gestritten, oft müssen sich Hartz-IV-Berechtigte aber auch gegen Bestrafungen und Rückzahlungsforderungen der 
Behörden zur Wehr setzen. Immer wieder werden Entscheidungen vor Gerichten korrigiert.“ (ver.di publik 8-2016 Seite 
9) Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Berichte zu aktuellen Gerichtsurteilen, die in jeder Quer zu finden 
sind.   

jahr durchsetzen, jetzt aber nur noch für die Zeit nach der 
entsprechenden Gerichtsentscheidung.“ (ebd.)

Hartz-IV-Bescheide gelten für ein Jahr

„Das ist gut, aber es nutzt nur denjenigen unter den Auf-
stockern, bei denen sich das Einkommen nicht ständig 
verändert.“

Hartz-IV-Sätze steigen um fünf Euro

Mit dieser viel zu geringen Erhöhung wird Armut „weiter 
zementiert. Die Aufgabe für den Gesetzgeber wäre gewe-
sen, neu zu ermitteln, was die Menschen zum Leben brau-
chen. Doch die Große Koalition hat einfach das Berech-
nungsverfahren von 2011 wiederholt. Damit die Zahlen 
nicht zu hoch ausfallen, wurden abermals viele einzelne 
Positionen als überflüssig weggestrichen.“ (ebd.)

Stifte und Bastelbedarf für Schulkinder gestrichen

Man strich „den Weihnachtsbaum zum Beispiel, Ausga-
ben für den Garten oder einen Blumentopf, Tierfutter, ja 
sogar Stifte und Bastelbedarf für Schulkinder. Es ging nur 
darum, dass am Ende ein niedriger Wert steht. … Damit 
wird zugleich ein immenser Druck auf die Menschen in 
Beschäftigung ausgeübt, denn Not macht erpressbar: 
Wenn mein Arbeitsplatz bedroht ist und Hartz IV droht, 
akzeptiere ich auch schlechte Arbeitsbedingungen, um 
meinen Job zu behalten.“ „Die Regelsätze müssen steigen. 
Sie sind ein Skandal... Dass sich Betroffene organisieren, 
um für ihre Rechte einzutreten, ist notwendig.“ (ebd.)
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SG Leipzig vom 09.09.2016 – S 22 AS 2098/16 ER

Mit Beschluss vom 09.09.2016 ist unter dem Aktenzeichen S 22 AS 2098/16 ER ein be-
merkenswerter Beschluss des SG Leipzig zu 10-Prozent-Sanktionen ergangen.

Die 22. Kammer des SG Leipzig hat festgestellt, dass eine 10-Prozent-Sanktion des Jobcenters Leipzig rechtswidrig war, 
weil die Rechtsfolgenbelehrung, welche mit der Einladung zum Meldetermin verschickt wurde, unvollständig war.

Zur Erinnerung: Wird ein Meldetermin versäumt, kann das Jobcenter nach § 32 SGB II eine 10-Prozent-Sanktion verhän-
gen, wenn über die Rechtsfolgen schriftlich belehrt und kein wichtiger Grund nachgewiesen wurde.

Hintergrund der Entscheidung des SG Leipzig sind die §§ 59 SGB II, 309 SGB III und die hohen Anforderungen, welche 
das BSG an die Wirksamkeit einer Rechtsfolgenbelehrung stellt (vgl. z. B. BSG vom 18.02.2010 – B 14 ASµ 53/08 R).

Eine Rechtsfolgenbelehrung muss laut BSG u. a. vollständig sein. §´ 59 SGB II bestimmt, dass für die Meldepflicht nach 
dem SGB II auch die Vorschrift des § 309 SGB III gilt. In § 309 Abs. 3 SGB III ist eine - wenig bekannte - Ausnahme für 
versäumte Meldetermine geregelt. Dort heißt es, dass bei Meldeterminen, die nach Tag und Tageszeit bestimmt sind, 
der Termin nicht versäumt ist, wenn die versäumte Meldung am selben Tag zu einer anderen Zeit nachgeholt wird und 
der Zweck der Meldung dadurch erreicht wird.

DDas Jobcenter Leipzig hat über die ge-
setzliche Ausnahme des § 309 Abs. 3 SGB  III 
nicht belehrt. Allein aus diesem Grund ist die 
10-Prozent-Sanktion rechtswidrig. Darauf, ob 
der Meldetermin tatsächlich am gleichen Tag 
nachgeholt wurde, kommt es nicht an.

Der Beschluss des SG Leipzig könnte erhebli-
che Folgen haben: Da es sich bei der vom Job-
center Leipzig verwendeten Rechtsfolgenbe-
lehrung wahrscheinlich um einen Textbau-
stein handelt, liegt die Vermutung nahe, dass 
das Jobcenter Leipzig bereits seit einiger Zeit 
rechtswidrige 10-Prozent-Sanktionen ver-
hängt. Im Jahr 2015 waren 79 Prozent der von 
sächsischen Jobcentern verhängten Sanktio-
nen solche wegen versäumter Meldetermi-
ne (Quelle: Leipziger Internet-Zeitung vom 
12.04.2016). Es wäre ein handfester Skandal, 
wenn mehr als drei Viertel der in der Vergan-
genheit beim Jobcenter Leipzig verhängten 
Sanktionen rechtswidrig wären.

Angesichts dieser Zahlen kann allen Leipziger Alg-2-Empfängerinnen und -Empfängern geraten werden, gegen aktu-
elle 10-Prozent-Sanktionen Widerspruch einzulegen und alte 10-Prozent-Sanktionen gemäß § 44 SGB X zur Überprü-
fung zu stellen.

Aber auch in anderen Städten lohnt es sich, die Rechtsfolgenbelehrungen der Meldetermin-Einladungen auf den Hin-
weis auf die Ausnahmeregelung des § 309 Abs. 3 SGB III unter die Lupe zu nehmen. Was das Jobcenter Leipzig falsch 
gemacht hat, können auch andere Jobcenter falsch machen, und möglicherweise werden sogar dieselben Textbau-
steine für Rechtsfolgenbelehrungen von mehreren Jobcentern verwendet.

Mitgeteilt von RA Daniel Werner, Leipzig
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Arbeitslosengeld 1 und andere Leistungen nach dem SGB III
Arbeitslosengeld trotz unge-
kündigtem Arbeitsvertrag 

Wenn sich eine Arbeitnehmerin ar-
beitslos meldet, die aufgrund von 
Mobbing nicht mehr an ihrem bishe-
rigen Arbeitsplatz arbeiten kann, so 
steht ihr unter Umständen trotz des 
weiter bestehenden Arbeitsvertrags 
Arbeitslosengeld zu. Entscheidend 
ist in diesem Zusammenhang nach 
einem Urteil des Sozialgerichts (SG) 
Dortmund, ob die Betroffene tat-
sächlich beschäftigungslos ist.

Konkret geht es im vorliegenden Fall 
um eine Justizangestellte des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (NRW). Sie 
meldet sich bei der Agentur für Ar-
beit Dortmund arbeitslos. Dem vor-
ausgegangen ist zunächst eine län-
gere Phase der Arbeitsunfähigkeit. 
Anschließend folgt eine Reha-Maß-
nahme in Form einer stufenweisen 
Wiedereingliederung in die Arbeit, 
die nicht am eigentlichen Arbeitsort, 
sondern an anderen Amtsgerichten 
stattgefunden hat. Die Betroffene 
weigert sich nach der Wiederherstel-
lung der Gesundheit jedoch, noch-
mals an ihrem bisherigen Amtsge-
richt die Arbeit aufzunehmen. Bei der 
Arbeitsagentur gibt sie dazu im Rah-
men der Arbeitslosmeldung an, dass 
sie vom Land NRW inzwischen ohne 
Gehaltszahlung freigestellt worden 
sei und sich nun dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stelle. Vorab wolle sie 
das Arbeitsverhältnis bei dem Land 
NRW jedoch nicht kündigen. Dies vor 
allem deshalb, weil sie das Land vor 
dem Arbeitsgericht auf Versetzung 

an ein anderes Amtsgericht verklagt 
habe. 

Die Arbeitsagentur lehnt die Gewäh-
rung von Arbeitslosengeld jedoch ab. 
Die Behörde begründet das damit, 
dass die Betroffene nach wie vor in ei-
nem ungekündigten Beschäftigungs-
verhältnis stehe. Zudem habe der Ar-
beitgeber ihr gegenüber auch nicht 
auf sein Direktionsrecht verzichtet. 
Die Frau sei also nicht arbeitslos. 

Das SG Dortmund teilt diese Ansicht 
der Agentur für Arbeit nicht. Es verur-
teilt diese zur Zahlung von Arbeitslo-
sengeld. Denn um arbeitslos im Sinne 
der einschlägigen Bestimmungen zu 
sein, genüge eine faktische Beschäf-
tigungslosigkeit, erklärt das Gericht 
dazu. Die Klägerin habe das Beschäf-
tigungsverhältnis mit dem Land NRW 
faktisch dadurch beendet, dass sie 
das Direktionsrecht ihres Arbeitge-
bers nicht anerkannt habe und sich 
nicht an ihrem Stammgericht habe 
einsetzen lassen. Die Klägerin habe 
sich ferner der Arbeitsvermittlung 
der Agentur für Arbeit zur Verfügung 
gestellt. Sie dürfe außerdem die 
förmliche Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses davon abhängig machen, 
zuerst eine anderweitige Arbeit ge-
funden zu haben. Es sei unschädlich 
für ihren Anspruch auf Arbeitslosen-
geld, dass die Klägerin versuche, die 
Wiederaufnahme der Beschäftigung 
beim bisherigen Arbeitgeber durch 
eine Versetzung an ein anderes Ge-
richt zu erreichen. Die Richter_innen 
des SG sehen dies vielmehr als Teil 
der gesetzlichen Verpflichtung der 
Klägerin zur Beendigung der Arbeits-
losigkeit durch zumutbare Eigenbe-
mühungen an.

SG Dortmund,

Urteil vom 10.10.2016,

AZ: S 31 AL 84/16 

Quelle: www.kostenlose-urteile.de

Abfindung bei Klageverzicht 
führt nicht zum Ruhen der 
Leistung

Das Bundessozialgericht (BSG) hat 
entschieden, dass Arbeiter, die nach 
ihrer Entlassung auf eine Kündigungs-
schutzklage verzichten und dafür von 
ihrem ehemaligen Arbeitgeber nach 
§ 1 a des Kündigungsschutzgesetzes 
Geld erhalten, sofort Anspruch auf Ar-
beitslosengeld haben. Eine solche auf 
die Entlassung folgende Regelung 
zur schnellen Abwicklung des vorhe-
rigen Beschäftigungsverhältnisses sei 
anders zu betrachten als übliche Ab-
findungen, so die Richter_innen des 
BSG. 

Verschiedene Formen der Abfindung

Übliche Abfindungen, die aufgrund 
von Verhandlungen während der 
Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses gezahlt werden und damit ein 
Mitwirken der Beschäftigten an ihrer 
Kündigung beinhalten, können zum 
Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslo-
sengeld führen. Es ist z. B. möglich, 
solche Abfindungen in einem Aufhe-
bungsvertrag zwischen Betrieb und 
Arbeitnehmer zu vereinbaren. Im Fall 
von Massenentlassungen werden sie 
oft zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat ausgehandelt und in einem 
Sozialplan festgelegt. Diese Abfin-
dungen können zum zeitweiligen 
Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslo-
sengeld führen. Das gilt, wenn das 
Arbeitsverhältnis beendet wird, ohne 
dass die reguläre Kündigungsschutz-
frist eingehalten wird, die im Falle 
einer betriebsbedingten Kündigung 
durch den Arbeitgeber normalerwei-
se gelten müsste. In solchen Fällen 
wird gesetzlich unterstellt, dass die 
Abfindung einen Bestandteil an Ar-
beitslohn enthalte, was für einige Zeit 
ein Ruhen des Anspruchs auf Arbeits-
losengeld bewirke.

Davon zu unterscheiden ist eine im 
Jahr 2004 neu in das Kündigungs-
schutzgesetz eingefügte Regelung 
(§ 1 a KschG). Danach können Arbeit-
geber anlässlich einer betrieblich be-
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dingten Kündigung den Gekündig-
ten eine Abfindung anbieten, wenn 
diese nach der bereits erfolgten Kün-
digung anschließend auf eine Kündi-
gungsschutzklage vor dem Arbeits-
gericht verzichten. 

Der konkrete Fall

Im nun vom BSG entschiedenen Fall 
geht es um einen früheren zivilen 
Mitarbeiter der US-Streitkräfte in 
Mannheim. Der Mann erhält nach sei-
ner Entlassung eine Zahlung in Höhe 
von 46.000,00  € für seinen Verzicht 
auf eine Kündigungsschutzklage. Als 
er bei der zuständigen Agentur für 
Arbeit Arbeitslosengeld beantragt, 
bewilligt die zwar grundsätzlich diese 
Leistung. Sie stellt aber zugleich fest, 
dass es sich bei der o. g. Prämienzah-
lung um eine Abfindung handle, die 
ein Ruhen der Zahlung für knapp vier 
Monate bewirke.

Was sagt das BSG dazu?

Das BSG sieht das jedoch anders. Die 
fragliche Abfindung werde in Fällen 
wie dem hier vorliegenden erst ge-
zahlt, wenn die Entlassung bereits 
rechtskräftig feststehe. Zu diesem 
Zeitpunkt habe der Arbeitgeber aber 
keinerlei Interesse mehr daran, mit-
tels einer üblichen Abfindung betrof-
fene Arbeitskräfte dazu zu bewegen, 
die Kündigung anzunehmen. Viel-
mehr gehe es nun nur noch darum, 
dass das vorherige Arbeitsverhältnis 
schnell und ohne langwierige und 
teure Prozesse vor dem Arbeitsge-
richt abgewickelt werde.

Mit der 2004 ins Kündigungsschutz-
gesetz neu eingefügten Bestimmung 
habe der Gesetzgeber ausdrücklich 
eine Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses ohne arbeitsrechtlichen Streit 
ermöglichen wollen, stellt das BSG 
fest. Somit wäre ein Ruhen des An-
spruchs auf Arbeitslosengeld in Fällen 
wie dem vorliegenden widersprüch-
lich, so das Gericht weiter. Denn wür-
de das Arbeitslosengeld auch in sol-
chen Fällen ruhen, müssten bei einer 
Klage dann nämlich die Sozialgerich-
te doch wieder prüfen, ob Beschäftig-
te durch eine Kündigungsschutzkla-
ge zumindest die Einhaltung der or-

dentlichen Kündigungsfristen hätten 
erreichen können.

BSG,

Urteil vom 8.12.2016,

AZ: B 11 AL 5/15 R,

Quelle: mitgeteilt von Willy Vogt, Köln

Arbeitslosengeld während 
der beruflichen Weiterbil-
dung

Versicherte, die während der berufli-
chen Weiterbildung Arbeitslosengeld 
beziehen, haben nach Abschluss der 
vom Arbeitsamt geförderten Weiter-
bildung Anspruch auf mindestens 
noch einen weiteren Monat Arbeits-
losengeld. Als Abschluss gilt dabei 
nach Ansicht des SG  Karlsruhe der 
letzte Tag der Maßnahme, an dem 
noch Unterricht stattfindet. Das gelte 
auch dann, wenn nach dem Unter-
richtsende noch eine spätere Prüfung 
anberaumt sei.

Zur Begründung seiner Entschei-
dung verweist das SG  Karlsruhe zu-
nächst auf § 148 des SGB III. Dort sei 
zunächst geregelt, dass Arbeitslose 
weiter Arbeitslosengeld beziehen 
können, wenn sie an Maßnahmen der 

beruflichen Weiterbildung im Sinne 
von § 81 SGB III teilnehmen würden. 
Ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld 
verringere sich dabei, für je zwei Tage 
der Teilnahme an der Weiterbildung 
entfalle jeweils ein Tag Anspruch 
auf Arbeitslosengeld (Abs.  1). Doch 
verbleibe Betroffenen in jedem Fall 
mindestens ein Monat Restanspruch 
auf Arbeitslosengeld, wie sich aus 
Abs.  2 des §  148  SGB  III ergebe, so 
das Gericht weiter. Das bedeute, dass 
Arbeitslose, die an einer Maßnahme 
der beruflichen Weiterbildung teil-
nehmen, auch dann noch Arbeitslo-
sengeld bekommen können, wenn 
ihr Anspruch „eigentlich“ bereits er-
schöpft sei. 

Der Anspruch ende jedoch späte-
stens einen Monat nach dem Ende 
des Unterrichts, erklärt das Gericht 
weiter. Denn als förderbare Weiterbil-
dung im Sinne von § 81 SGB III gelte 
nur die Zeit bis zum letzten Tag mit 
Unterrichtsveranstaltungen. Etwaige 
später stattfindende Abschlussprü-
fungen änderten daran nichts.

Im vorliegenden Fall lehnt das 
SG  Karlsruhe daher die Klage eines 
betroffenen Arbeitslosen als unbe-
gründet ab, der gerne noch länger 
Arbeitslosengeld bezogen hätte. 
Denn der Anspruch des Betroffenen 
auf Arbeitslosengeld hätte nach den 
Feststellungen des Sozialgerichts 
ohne die Teilnahme an der berufli-
chen Weiterbildung bereits im Mai 
2015 geendet. Die dortigen Unter-
richtsveranstaltungen seien aber bis 
einschließlich des 16.9.2015 weiter-
gegangen. Dieses Datum sei als letz-
ter Tag der Maßnahme anzusehen, so 
dass dem Kläger nur noch ein weite-
rer Monat Arbeitslosengeld zustehe. 
Die Zahlung von Arbeitslosengeld 
über den 16.10.2015 hinaus sei daher 
ausgeschlossen.

SG Karlsruhe,

Urteil vom 20.7.2015,

AZ: S 5 AL 488/15,

Quelle: info also 3/2016
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Voraussetzungen für eine 
Sperrzeit von unzureichen-
den Eigenbemühungen

Das Landessozialgericht (LSG) Ba-
den-Württemberg hat sich mit den 
Anforderungen beschäftigt, die das 
Arbeitsamt in Bezug auf den Nach-
weis von Eigenbemühungen um eine 
neue Arbeitsstelle an Arbeitslose stel-
len kann. Das LSG stellt dabei klar, 
dass eine fahrlässig verspätete Aufli-
stung der Eigenbemühungen durch 
die Betroffenen kein Anlass für das 
Verhängen einer Sperrzeit sein kann. 
Denn dabei handele es sich um keine 
eigenständige Obliegenheit von Ar-
beitslosen. Nach dem Sperrzeitrecht 
könne neben dem insgesamt un-
zureichenden Umfang nur ein trotz 
amtlicher Aufforderung fehlender 
Nachweis solcher Bemühungen eine 
Sperre auslösen. Darum gehe es im 
zu entscheidenden Verfahren aber 
nicht. Denn dass sich die Betroffene 
im fraglichen Zeitraum ausreichend 
beworben hat, bezweifele auch die 
Arbeitsagentur nicht. Es bemängle 
lediglich die verspätete Vorlage einer 
Übersicht über diese Bewerbungen. 
Bei einer solchen Liste handle es sich 
aber um keinen sperrzeitrelevanten 
„Nachweis“ von Eigenbemühungen. 
Das könnten nur geeignete Beweis-
mittel wie z. B. Kopien der Bewer-
bungsschreiben, Absageschreiben 
oder ggf. die Benennung von Zeugen 
für eine mündliche oder telefonische 
Bewerbung sein.

Dafür, dass das Arbeitsamt von der 
Klägerin gar keinen Nachweis ihrer 
Eigenbemühungen im Sinne der ge-
setzlichen Bestimmungen verlangt 
habe, spricht nach Ansicht des LSG 
auch die Dienstanweisung der Bun-
desagentur für Arbeit zu diesem 
Thema (GA zu § 159 SGB III). Danach 
solle die Agentur für Arbeit nur dann 
solche Nachweise fordern, wenn sich 
zuvor Anhaltspunkte dafür ergeben 
hätten, dass Beschäftigungslose nicht 
alle Möglichkeiten zur beruflichen 
Wiedereingliederung wahrnehmen 
wollten. Das gelte besonders dann, 
wenn Arbeitslose solche Eigenbe-

mühungen unzureichend darlegen 
würden oder nicht glaubhaft machen 
könnten. Deshalb gelte die Aufforde-
rung an die Klägerin, eine Liste ihrer 
Bewerbungen vorzulegen, gar nicht 
dem Nachweis von Bewerbungen. 
Vielmehr sei es dem Arbeitsamt nur 
um eine Prüfungsgrundlage dafür 
gegangen, ob sich die Klägerin aus-
reichend beworben habe, so das LSG.

Das Verlangen der Agentur für Ar-
beit auf Vorlage von Nachweisen für 
Eigenbemühungen erfordere zudem 
im Vorfeld eine amtliche Rechtsfolge-
belehrung. An die seien aufgrund der 
möglichen schwerwiegenden Nach-
teile für Betroffene hohe Anforde-
rungen zu stellen. Die Agentur müsse 
in diesem Rahmen betroffenen Ar-
beitslosen genau bezeichnen, welche 
Nachweise es verlange und bis zu 

welchem Zeitpunkt. Fehle es an einer 
aktuellen, genauen, richtigen, voll-
ständigen, auf den Einzelfall bezoge-
nen und verständlichen Rechtsfolge-
belehrung, mangele es ohnehin an 
einer entscheidenden Voraussetzung 
dafür, dass eine Sperrzeit eintreten 
könne, merkt das LSG dazu an.

LSG Baden-Württemberg,

Urteil vom 18.3.2016,

AZ: L 8 AL 2197/15,

Quelle: info also 5/2016

Anmerkung der Redaktion: Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig. Beim BSG 
trägt das Verfahren das Aktenzeichen 
B 11 AL 5/16 R.
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Urteile zum Arbeitslosengeld 2 nach dem SGB II 
Nur Alg II-Antragstellende 
müssen Belege über Ein-
kommen vorlegen.  Für 
Partner gilt das nicht

Das Sozialgericht (SG) Gießen hat 
entschieden, dass eine Person, die 
möglicherweise als eheähnlicher 
Partne einer Alg II-Berechtigten an-
zusehen ist, dem Jobcenter gegen-
über zwar Auskunft über ihre Ein-
kommensverhältnisse geben müs-
se. Nach § 60 Abs. 4 des SGB II seien  
mögliche Partner_innen aber nicht 
dazu verpflichtet, dem Jobcenter 
Nachweise über ihre Einkommens-
verhältnisse vorzulegen. Ebenso 
wenig sei der in Frage kommende 
Personenkreis zum Ausfüllen der 
einschlägigen Alg II- Antragsformu-
lare gezwungen. 

In dem der Entscheidung des 
SG Gießen zugrunde liegenden Ver-
fahren geht es um die Auskunfts-
pflicht eines Klägers, der nach An-
sicht des zuständigen Jobcenters 
wahrscheinlich in eheähnlicher 
Gemeinschaft mit einer Frau lebe, 
die Alg  II bezieht. Das Jobcenter 
verlangt daraufhin vom Kläger 
mehrfach schriftlich die Vorlage 
von Einkommensnachweisen. Au-
ßerdem solle der Kläger einer Reihe 
von Antragsformularen („WEP“, „EK“, 
„KdU“ und „VM“) ausfüllen, die sich 
ausschließlich an Personen richten, 
die selbst Leistungen der Grund-
sicherung für Erwerbsfähige nach 
dem SGB  II begehren. An diesem 
Ansinnen hält das Jobcenter hart-
näckig fest, zuletzt sogar in Form ei-
nes Bescheides. Einen Widerspruch 
des Klägers dagegen, den er damit 
begründet, dass er selbst keine 
SGB II- Leistungen beziehe oder be-
antragt habe, lehnt das Jobcenter 
ab. Der Kläger sei zur Auskunft ge-
setzlich verpflichtet, erklärt es dazu. 

Vorgehen des Jobcenters fehlt 
die Rechtsgrundlage

Das Sozialgericht Gießen gibt dem 
Kläger jedoch Recht. Zur Begrün-

dung verweist das Gericht vor allem 
darauf, dass die vom Jobcenter an 
den Kläger versendeten Antragsfor-
mulare sich ausschließlich an Perso-
nen richten, die selbst Leistungen 
nach dem SGB II beanspruchen. Der 
Kläger sei aber selbst kein Antragstel-
ler und daher gesetzlich auch nicht 
zur Mitwirkung verpflichtet. Gegen 
seinen Willen könne und dürfe er 
auch nicht zum Antragsteller ge-
macht werden. Er sei dem Jobcenter 
aufgrund der Wohnsituation in einer 
gemeinsamen Wohnung mit einer 
Alg  II-  Antragstellerin lediglich zur 
wahrheitsgemäßen Auskunft über 
die Höhe seines Einkommens ver-
pflichtet. Belege darüber, also z.B. 
Lohnabrechnungen, müsse er dem 
Jobcenter aber nicht vorlegen, stellt 
das SG fest.

SG Gießen,

Urteil vom 23.02.2016,

S 22 AS 1015/14,

Quelle: www.sozialgerichtsbarkeit.de

Elterngeld auf Alg II und Kin-
derzuschlag anrechenbar

Weder der 4.Senat noch der 14.Senat 
des BSG haben verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen die Anrechnung 
von Mindestelterngeld auf Alg II und 
auf den Kinderzuschlag. Die Anrech-
nung dieses Mindestelterngeldes in 
Höhe von 300 € bei Eltern, die vor der 
Geburt des Kindes nicht erwerbstätig 
waren, auf deren Leistungen nach 
SGB  II bzw. auf den Kinderzuschlag 
würden nicht gegen den Gleichheits-
grundsatz des Grundgesetzes versto-
ßen, so die beiden Senate des BSG. 
Denn der Gleichheitsgrundsatz erlau-
be es dem Gesetzgeber unterschied-
liche Sachverhalte unterschiedlich 
auszugestalten.

BSG,

Urteil vom 26.7.2016,

AZ: B KG 2/14 R,

Quelle: sozial info 3/2016

BSG,

Urteil vom 1.12.2016,

AZ: B AS 28/15 R,

Quelle: sozial info 4/2016
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Urteile zum Arbeitslosengeld 2 nach dem SGB II 

Keine Abzweigung von Alg II

Das Alg II soll das sozio-kulturelle Exi-
stenzminimum sicherstellen. Es darf 
daher nach einer Entscheidung des 
LSG Niedersachsen-Bremen auch bei 
einer Erwerbstätigkeit eines Unter-
haltsschuldners nicht an den bzw. die 
Unterhaltsgläubiger_in ausgezahlt 
werden. Ebenso wenig komme eine 
Abzweigung in Höhe des Freibetrags 
für Erwerbstätige in Betracht. 

LSG Niedersachsen-Bremen,

Urteil vom 21.2016,

L  6 AS 1200/13,

Quelle: sozial info 2/2016

Auch "schwierige" Langzeitar-
beitslose haben Anspruch auf 
Urlaub
Ein Jobcenter muss die Zustimmung 
zu einer dreiwöchigen Urlaubsabwe-
senheit eines Langzeitarbeitslosen 
erteilen, soweit hierdurch dessen 
berufliche Eingliederung nicht be-
einträchtigt wird. Eine Sanktionie-
rung unbotmäßigen Verhaltens des 
Arbeitslosen habe bei dieser Ent-
scheidung zu unterbleiben, stellt des 
SG Dortmund in einem Urteil fest. Im 
dem dem Urteil zugrunde liegenden 

Fall geht es um einen arbeitslosen 
Familienvater, der seit 2005 im Lei-
stungsbezug des Jobcenters Mär-
kischer Kreis steht. Das Jobcenter 
verweigert ihm den Urlaub. Dies mit 
der Begründung, dass in dieser Zeit 
Aussicht auf die Vermittlung in Arbeit 
bestehe. Zudem habe sich der Mann 
in der Vergangenheit nicht regelkon-
form verhalten und mit Anwalt oder 
Klage gedroht, so das Jobcenter wei-
ter. Es verweigert dem Betroffenen 
daher die Zustimmung zur Ortsab-
wesenheit und streicht ihm, als der 
Mann dennoch wegfährt, für drei Wo-
chen das Alg II.

Die hiergegen beim SG Dortmund er-
hobene Klage hat nun jedoch Erfolg. 
Das Gericht verurteilt das Jobcenter, 
das für drei Wochen gestrichene Alg II 
nachzuzahlen. Die Zustimmung zur 
Ortsabwesenheit sei zu erteilen ge-
wesen. Es sei sachfremd, eine Sank-
tionierung für nicht konformes Ver-
halten des Leistungsbeziehers zu be-
zwecken. Vielmehr komme es allein 
darauf an, ob die berufliche Einglie-
derung durch die Ortsabwesenheit 
beeinträchtigt werde. Das sei nicht 
schon der Fall, wenn noch einzelne 
Bewerbungen liefen. Hier sei der be-
troffene Arbeitslose auf Grund einer 
Eingliederungsvereinbarung zu mo-
natlich sechs Bewerbungen verpflich-
tet gewesen. Von daher drohe der 

Urlaubsanspruch des Arbeitslosen 
ins Leere zu laufen, wenn das Jobcen-
ter zwei noch offene Bewerbungen 
für die Annahme einer mehr als nur 
entfernten Möglichkeit der Eingliede-
rung in Arbeit genügen lasse.

SG Dortmund,

Urteil vom 16.12.2016,

AZ: S 19 AS 3947/16,

Quelle:www.kostenlose-urteile.de

Brille aus dem Vermittlungs-
budget
Nach einer Entscheidung des 
SG Frankfurt kann es für das Jobcen-
ter geboten sein Arbeitslosen die Ko-
sten für eine Brille aus dem Vermitt-
lungsbudget zu zahlen. Das sei dann 
der Fall, wenn die Brille zur dauerhaf-
ten Eingliederung Betroffener in den 
Arbeitsmarkt unerlässlich sei, so das 
Gericht.

Der Entscheidung liegt eine augen-
ärztliches Verordnung für eine Gleit-
sichtbrille zugrunde, die ein Arbeits-
loser beim zuständigen Jobcenter 
eingereicht hat. Das Jobcenter lehnt 
dennoch die Kostenübernahme zu-
nächst ab. Auf den Widerspruch des 
Betroffenen hin schaltet das Job-
center den ärztlichen Dienst des Ar-
beitsamts ein. Der bescheinigt dem 
Betroffenen ebenfalls, dass er sowohl 
für die Nah- wie auch für die Fernsicht 
eine Brille benötige. Dies erscheine 
insbesondere notwendig, um seine 
angestrebte berufliche Eingliederung 
als Bürokraft erreichen zu können, 
stellt der ärztliche Dienst dazu fest. 

Daraufhin bewilligt das Jobcenter 
dem Arbeitslosen 19 € für eine Nah-
sichtbrille aus dem Vermittlungsbud-
get, die das ausreichende Sehen im 
Büro ermöglichen solle. Die Übernah-
me der Kosten für die Fernsichtbrille 
lehnt es weiter als nicht notwendig 
ab. Doch der Betroffene gibt nicht 
auf. Er reicht vor dem SG Klage ein. 
Dies spricht dem Kläger die restlichen 
128 € für seine Brille zu. Zur Begrün-
dung der Entscheidung verweist das 
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Gericht zunächst darauf, dass nach 
§ 16 SGB II Arbeitslose im Bezug von 
Alg  II ebenfalls Zugang zu den Lei-
stungen des Vermittlungsbudgets 
der Arbeitslosenversicherung nach 
§  44  SGB  III hätten. Zwar hätten die 
Behörden bei der Entscheidung über 
Hilfen aus dem Vermittlungsbudget 
eigentlich einen weiten Spielraum. 
Der verringere sich aber auf Null, 
wenn ohne eine Kostenübernahme 
eine dauerhafte Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt unmöglich scheine. 

Dazu komme, so die Frankfurter Rich-
ter_innen weiter, dass Arbeitslose im 
Alg II-Bezug nach § 2 des SGB II dazu 
verpflichtet seien, im Rahmen des 
Zumutbaren alles ihnen Mögliche zu 
tun, um ihren Bedarf an Leistungen 
nach dem SGB  II zu verringern oder 
zu beenden. Das könne insbesondere 
durch die Aufnahme einer neuen Ar-
beit geschehen. Dafür sei aber bereits 
für die Fahrten zur Arbeitsstätte eine 
ausreichend gute Sehhilfe notwen-
dig, erklären die Richter_innen. Dar-
an mangele es aber ohne eine Brille 
auch für die Fernsicht, wie aus einem 
vom Kläger vorgelegten Attest des 
Augenarztes wie auch aus der Stel-
lungnahme des ärztlichen Dienstes 
des Arbeitsamtes hervorgehe. Zu-
dem seien die Kosten von insgesamt 
147 € für die beiden Brillen auch aus-
gesprochen preiswert, ihre Angemes-
senheit stehe außer Frage.

SG Frankfurt,

Urteil vom 22.3.2016,

AZ: S 19 AS 1417/13

Quelle: www.tacheles-sozialhilfe.de

Mehrbedarf für Alleinerzie-
hende

Das SG  Dresden stellt klar, dass die 
Geburt eines Kindes durch eine Min-
derjährige den Anspruch auf Mehr-
bedarf für Alleinerziehung bei ihrer 
Mutter, mit der die Minderjährige zu-
sammenlebt, nicht berührt. Der Um-
stand, dass die minderjährige Tochter 
schon selbst ein Kind geboren habe, 

lässt den Mehrbedarf bei der erwach-
senen Mutter nicht entfallen. Denn 
im Text des SGB  II ergäbe sich keine 
Einschränkung etwa der Art, dass ein 
Mehrbedarf für Alleinerziehende nur 
für gezahlt werden solle, wenn es um 
die Erziehung minderjähriger Kinder 
ohne eigenes Kind gehe. Die minder-
jährige Tochter der Klägerin werde im 
vorliegenden Fall auch nach der Ge-
burt ihres Sohnes weiter von der Klä-
gerin betreut und erzogen, die dem 
Haushalt der Bedarfsgemeinschaft 
vorstehe, so das Gericht.

SG Dresden,

Urteil vom 21.8.2015,

AZ: S 40 AS 1713/13,

Quelle: sozial info 3/2016

Reparaturkosten der Brille 
können Sonderbedarf dar-
stellen

LSG spricht Kläger Beihilfe des 
Jobcenters zu

Das LSG  Niedersachsen-Bremen hat 
einem Alg  II  -Bezieher Kosten von 
66 € für die Reparatur einer Brille zu-
gesprochen. Diese würden im vorlie-
genden Fall einen Sonderbedarf im 
Sinne von § 24 Abs. 3 des SGB II dar-
stellen, so dass das Jobcenter diese 
Kosten übernehmen müsse, urteilt 
das Gericht.

Der Betroffene hat im Juni 2014 die 
Übernahme von Reparaturkosten für 
ein Brillenglas in Höhe von 110 € be-
antragt, wobei ein Teil dieser Kosten 
für die Entspiegelung des Brillengla-
ses angefallen ist. Das Jobcenter lehnt 
die Kostenübernahme jedoch ab. Die 
beantragte Sonderleistung sei durch 
den Regelbedarf abgedeckt und stel-
le keinen unabweisbaren Bedarf zur 
Sicherung des Lebensunterhalts dar. 
Der gegen diese Entscheidung des 
Amtes gerichtete Widerspruch des 
Betroffenen hat ebenfalls keinen Er-
folg. Eine daraufhin vom betroffenen 
Alg  II  -Bezieher eingereichte Klage 
vor dem Sozialgericht Oldenburg 
scheitert auch. Das SG lässt gegen 
seine abweisende Entscheidung kei-
ne Berufung zu. 

Doch die dagegen eingereichte 
Nichtzulassungsbeschwerde hat Er-
folg. Das LSG lässt wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung der Sache die 
Berufung zu. In der darauf folgenden 
Berufungsverhandlung gibt es außer-
dem dem Kläger Recht. Zwar verweist 
es darauf, dass § 21 Abs. 6 SGB  II als 
Anspruchsgrundlage ausscheide, 
weil es nicht um einen laufenden, im-
mer wiederkehrende Bedarf handle, 
sondern gerade um einen einmali-
gen Mehrbedarf.

Doch stellt das Gericht eine andere 
Rechtsgrundlage für die Kostenüber-
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nahme  fest. Denn nach §  24 Abs.  3 
Satz  1 des SGB  II seien die Bedarfe 
für die Anschaffung und Reparatu-
ren von orthopädischen Schuhen, 
Reparaturen von therapeutischen 
Geräten und Ausrüstungen sowie die 
Miete von therapeutischen Geräten 
nicht vom Regelbedarf umfasst. Sol-
che Leistungen müsse das Jobcenter 
gesondert erbringen, sofern Antrag-
stellende dafür notwendige Kosten 
nicht aus eigen Mitteln aufbringen 
könnten.

Zwar gäbe es in der Rechtsprechung 
und in der juristischen Literatur Einig-
keit darüber, dass die Vorschrift des 
§ 24 Abs. 3 Satz 1 SGB II keine Rechts-
grundlage für die Konstenübernah-
me bei der Neuanschaffung von Bril-
len bilden könne, so das LSG weiter. 
Ungklärt sei bisher jedoch, ob nicht 
nach dieser Reglung die Jobcenter 
die Reparatur von Brillen bezahlen 
müssten. Dafür spreche schon der 
Wortlaut der Bestimmung. Zudem 
ergäbe sich das auch aus einer syste-
matischen Betrachtungsweise. Insbe-
sondere, da diese Kosten vom Gesetz-
geber als eine seltene und untypische 
Bedarfslage betrachtet würde. Diese 
sei laut der Begründung des Gesetzes 
zur Ermittlung von Regelbedarfen im 
Jahr 2008 ausdrücklich aus der Be-
rechnung der Höhe des Regelbedarfs 
herausgenommen worden.

Vorrangige Ansprüche gegenüber 
anderen, insbesondere gegenüber 
der Krankenkasse, zur Übernah-
me der Reparaturkosten existierten 
nicht, stellt das LSG fest. Unstreitig 
sei zudem, dass die Reparatur medi-
zinisch notwendig sei. Deshalb seien 
die entsprechenden Kosten von 66 € 
vom Jobcenter zu übernehmen. Das 
gelte allerdings nicht für die Kosten 
der Entspiegelung des Brillenglases, 
denn das sei aus medizinischer Sicht 
nicht geboten, erklärt das LSG.

LSG Niedersachsen-Bremen,

Urteil vom 14.12.2016,

L 13 AS 92/15,

Quelle: mitgeteilt von Harald Thomė 

Arbeitsangebote müssen 
hinreichend bestimmt sein

Das SG Berlin hat sich mit den rechtli-
chen Voraussetzungen für eine Sank-
tion im Bereich des Alg  II befasst. In 
seiner Entscheidung hebt das SG 
dazu hervor, dass das Jobcenter er-
werbsfähigen Alg  II-Berechtigten 
eine hinreichend bestimmt bezeich-
nete Arbeit anbieten müsse. Aus dem 
in § 33  Abs. 1 SGB X normierten Be-
stimmtheitsgebot für amtliche Be-
scheide folge insbesondere, dass in-
nerhalb des Arbeitsangebots die Art 
der Tätigkeit, ihr zeitlicher Umfang 
und die zeitliche Verteilung näher 
bezeichnet werden. Denn die Betrof-
fenen müssten anhand der amtlichen 
Angaben überprüfen können, ob 
ihnen die angebotene Arbeit über-
haupt zumutbar sei. 

Es sei unzulässig, einen erwerbsfä-
higen Alg  II-Berechtigten einfach 
einem freien und gemeinnützigen 
Träger oder einem gewerblichen pri-
vaten Arbeitgeber zuzuweisen, so 
das SG weiter. Das Jobcenter dürfe 
die Auswahl der konkret zu verrich-
tenden Tätigkeit nicht einer solchen 
Beschäftigungsstelle überlassen. Das 
unterlaufe die Gesetzesbindung der 
staatlichen Verwaltungsorgane. Die 
Verantwortung für die Korrektheit 
eines Arbeitsangebots liege einzig 
beim SGB  II-Träger, der einen priva-
ten Maßnahmeträger nicht damit be-
auftragen dürfe, Alg  II-Berechtigten 
sanktionsbewehrte Beschäftigungs-
angebote zu unterbreiten.

Außerdem müsse das Jobcenter ein 
solches Arbeitsangebot auch mit 
einer hinreichend genauen und ver-
ständlichen Rechtsfolgenbelehrung 
versehen. Nur so würden Betroffene 
vor den Folgen einer Arbeitsableh-
nung ohne wichtigen Grund hinrei-
chend gewarnt, meint das Gericht. 
Daran, dass das Jobcenter eine sol-
che wirksame Rechtsfolgenbeleh-
rung überhaupt erteilt habe, gebe es 
im vorliegenden Fall aber erhebliche 
Zweifel.

Es könne daher auch offen bleiben, ob 
sich der betroffene Alg II-Berechtigte 
wirklich geweigert habe eine zumut-
bare Arbeit aufzunehmen. Ebenso, 
ob der Betroffene nicht einen wich-
tigen gesundheitlichen Grund dafür 
gehabt habe, weil ihm aufgrund ei-
ner Erkrankung der Wirbelsäule eine 
schwere körperliche Arbeit gar nicht 
zuzumuten gewesen sei. Denn ange-
sichts der schweren Mängel im Vor-
gehen des Jobcenters spreche vieles 
dafür, dass der Betroffene in einem 
Hauptsacheverfahren siegen werde, 
so das SG. Das Gericht ordnet daher 
die Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung des Widerspruchs 
des Betroffenen an, mit dem dieser 
sich gegen die vollständige Einstel-
lung seiner Leistungen durch das 
Jobcenter wehrt.

SG Berlin,

Beschluss vom 29.11.2016

AZ: S 171 AS 16066/16 ER

Quelle: www.tacheles-sozialhilfe.de
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Höhe des Regelbedarfs und 
des Mehrbedarfs für eine 
schwangere U 25-Jährige

Das BSG hat entschieden, dass eine 
volljährige und erwerbsfähige Alg  II-
Berechtigte, die noch bei einem El-
ternteil lebt, nur Anspruch auf den 
Regelbedarf für junge, volljährige Er-
wachsene von 18 bis 24 Jahren habe 
(in Höhe von zurzeit 327 €, d. V.). Erst 
mit dem 25.Geburtstag stehe ihr Re-
gelbedarf für Alleinstehende (zurzeit 
409 €, d. V.) zu.  

Verfassungsrechtliche Bedenken ge-
gen diesen niedrigeren Regelbedarf 
für U 25-Jährige sieht das BSG nicht. 
Diese Abstufung bei der Höhe des 
Regelbedarfs bewege sich noch in-
nerhalb des Spielraums, den der Ge-
setzgeber bei der Ausgestaltung sozi-
aler Leistungen habe. Gleiches gelte 
auch für die Höhe des von der Höhe 
des Regelbedarfs abgeleiteten Mehr-
bedarfs für Schwangere. Dass der bei 
unter 25 Jahre alten Frauen niedriger 
als bei Frauen ab Erreichen des 25.Le-
bensjahres ausfalle, bewege sich im 
Rahmen verfassungsrechtlich noch 
zulässiger Pauschalregelungen, stellt 
das Gericht fest.

BSG,

Urteil vom 1.12.2016

AZ: B 14 AS 21/15 R,

Quelle: sozial info 4/2016

KdU eines minderjährigen 
Kindes in zeitweiliger Be-
darfsgemeinschaft

Das BSG vertritt die Auffasung, dass 
auch bei Kindern, die in einer zeitwei-
ligen bzw. „temporären“ Bedarfsge-
meinschaft leben, die Kosten der Un-
terkunft nur einmal anfallen, nämlich 
beim Lebensmittelpunkt des Kindes. 
Dieser liege in der Wohnung desjeni-
gen Elternteils, bei dem sich das Kind 
überwiegend aufhalte. Auch bei zeit-
weiliger Abwesenheit wegen des Kin-
desaufenthalts beim das Umgangs-
recht ausübenden anderen Elternteil 
würden die wesentlichen Belastun-
gen und Kosten bei dem Elternteil 
bleiben, bei dem sich das Kind über-
wiegend aufhalte.

Soweit dem ungangsberechtigten 
anderen Elternteil wegen der Wahr-
nehmung des Umgangsrechts hö-
here Kosten entstehen würden, so 
stelle das für diesen Elternteil einen 
zusätzlichen Bedarf da. Dieser sei bei 
der Prüfung der Angemessenheit der 
Kosten der Unterkunft dann beim das 
Umgangsrecht ausübenden Eltern-
teil zu berücksichtigen, meint das 
BSG. Für eine solche Auslegung des 
Gesetzes spreche auch § 22 b SGB II, 
der die Möglichkeit für Kommunen 
schaffe eine örtliche Satzung zu den 
angemessenen Wohnkosten zu erlas-
sen. Dort habe der Gesetzgeber, in 
Abs. 3 ausdrücklich vorgesehen, dass 
eine Sonderreglung für Personen 
getroffen werden müsse, die wegen 
der Ausübung des Umgangsrechts 
einen höheren Raumbedarf als ande-
re Haushalte hätten, erklärt das BSG 
dazu.

BSG,

Urteil vom 17.2.2016

AZ: B 4 

Quelle: info also 3/2016
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Telefon- und Internetan-
schluss sowie Nachsendean-
trag sind Umzugskosten

Das BSG hat die Kosten für einen Te-
lefon- und einen Internetanschluss 
ebenso wie die Kosten für einen 
Nachsendeantrag bei der Post als not-
wendige Umzugskosten anerkannt. 
Sofern das Jobcenter einen Umzug 
vorab als notwendig anerkannt und 
betroffenen Alg  II-Berechtigten die 
Übernahme der Umzugskosten zu-
gesichert habe, müsse es auch die-
se Kosten für die Aufrechterhaltung 
heutzutage üblicher Kommunikati-
onsmittel begleichen. Denn ein Tele-
fon- und Internetanschluss und die 
postalische Weiterleitung durch den 
Nachsendeantrag seien notwendige 
Bedarfe, um die die Kommunikation 
mit anderen Menschen und mit den 
Behörden aufrecht zu erhalten. Dies 
spiegele sich auch in der Aufnahme 
von Kosten für die Nachrichtenüber-
mittlung in die Ermittlung der Höhe 
der Regelbedarfe, so das BSG.

BSG,

Urteil vom 10.8.2016,

AZ: B 4 AS 58/15 R

Quelle: sozial info 3/2016

Schülerbeförderungskosten 
zum Sportgymnasium

                                                                            

Das BSG hat es für unrechtmäßig er-
klärt, wenn das Jobcenter die Über-
nahme von Kosten für die Schüler-
beförderung zum Sportzweig eines 
Gymnasiums ablehnt, weil in zwei 
näher gelegende Gymnasien mit an-
deren Schwerpunkten (eines mit mu-
sischem und eines mit Sprach- bzw. 
MINT-Schwerpunkt) gelegen seien. 
Denn nach § 28 Abs. 4 Satz 1 des SGB 
II gelte als förderfähig der Weg zur 
„nächstgelegene Schule des gewähl-
ten Bildungsgangs“. Sinn und Zweck 
der gesetzlichen Formulierung be-
zögen sich dabei nicht allein auf die 
Schulart, sondern auch auf das Profil 
der Schule der gewählten Schulart. 
Nur so könne eine chancengleiche 
Förderung von Fähigkeit und Bega-
bung aller Kinder unabhängig vom 
Geldbeutel der Eltern sichergestellt 
werden, erklärt das BSG dazu.

Das BSG kann aufgrund von bis feh-
lenden Informationen, dazu, ob der 
Kläger auch wirklich auf eine Schü-
lerbeförderung mit dem öffentli-
chen Nahverkehr angewiesen ist, die 
Klage jedoch noch nicht endgültig 
entscheiden. Das Gericht weist den 
Rechtsstreit daher an die vorherige 
Gerichtsinstanz zurück, die entspre-
chende Ermittlungen anstellen soll.

BSG ,

Urteil vom 17.3.2016,

AZ: B 4 AS 20/15 R,

Quelle: info also 4/2016
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Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte nach SGB XII
Leistungen der Altenhilfe 
nur bei besonderen altersbe-
dingten Schwierigkeiten

Das Bundessozialgericht (BSG) äußert 
sich erstmals zu den Voraussetzun-
gen für die Bewilligung von Leistun-
gen der "Altenhilfe" nach § 71 SGB XII 
im Rahmen der Leistungen der 
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung. Es betont, dass die-
se nur dann vom Sozialamt bewilligt 
werden können, wenn dem spezifi-
sche altersbedingte Schwierigkeiten 
zugrundeliegen.  

In dem Fall geht es um einen 1940 
geborenen Mann, der schwerbehin-
dert ist und mit seiner Ehefrau in ei-
nem Haushalt lebt. Der Mann erhält 
nur eine geringe Rente. Er bezieht 
seit Jahren aufstockend Leistungen 
der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung nach SGB  XII 
vom Sozialamt. Der Betroffene be-
antragt zusätzlich Leistungen der 
„Altenhilfe“ nach §  71  SGB  XII. Dies 
betrifft die Übernahme von Kosten 
für monatlich jeweils eine Fahrt zum 
Besuch des Elterngrabes in Ober-
franken, zum Besuch seines Bruders 
in Hagen sowie für den monatlichen 
Besuch kultureller Veranstaltungen. 
Aufgrund von Fahrkosten für insge-
samt rund 1000  km pro Monat be-
antragt der Mann unter dem Strich 
rund 200 € monatlich als zusätzliche 
Leistung vom Sozialamt. 

Das BSG sieht jedoch keinen weiter-
gehenden Anspruch des Klägers auf 
Leistungen der Altenhilfe nach §  71 
Absatz  1 Satz  1 SGB  X. Zwar sei der 
Kläger ein „alter Mensch" im Sinne 
dieser Bestimmung. Denn dazu zähl-
ten auf jeden Fall solche Personen, die 
die Altersgrenze für den Bezug von 
Leistungen der Grundsicherung im 
Alter erreicht haben. Leistungen der 
Altenhilfe setzten aber darüber hin-
aus einen besonderen Bedarf wegen 
„altersbedingten Schwierigkeiten" 
voraus. Dies ergebe sich schon aus 
der gesamten Systematik des SGB XII. 
Zudem auch aus den in § 71 Absatz 1 

genannten Zwecken der Altenhilfe 
("Schwierigkeiten, die durch das Al-
ter entstehen, zu verhüten, zu über-
winden oder zu mildern ..."). Es müsse 
sich also, so das BSG, um Bedarfe han-
deln, die durch das fortgeschrittene 
Alter von Antragstellenden hervorge-
rufen werden, damit dies nach dem 
Zweck der Vorschrift zu zusätzlichen 
Leistungen der Altenhilfe führen 
könne. Das gelte besonders bei dro-
hender Vereinsamung und Isolation 
beziehungsweise bei zunehmender 
körperlicher oder geistiger Schwäche 
von Betroffenen.

Im zu entscheidenden Fall sieht das 
Gericht Grabbesuche nicht als spezi-
fisch altersbedingte Bedarfslage an. 
Die Entscheidung des Klägers, sich 
vermehrt um die Grabstelle seiner El-
tern zu kümmern, weise keine Bezüge 
zu "altersbedingten Schwierigkeiten" 
auf. Nichts anderes gelte angesichts 
der Lebensumstände des Klägers für 
die übrigen geltend gemachten Be-
darfe. Insbesondere durch das ehe-
liche Zusammenleben sei er in ein 
soziales Netz eingebunden. Gleich-
wohl bestehende altersspezifische 
Probleme habe der Betroffene nicht 
vorgetragen. Sie bedürften deshalb 
auch keiner weiteren Prüfung, erklärt 
das Gericht.

BSG , 

Urteil vom 24.2.2016,

AZ: B 8 SO 11/14 ER

Quelle: Pressemitteilung des BSG

Höherer Regelbedarf nur bei  
vorab mitgeteilter Notlage

Ein an einer autistischen Störung lei-
dender Kläger bezieht Leistungen 
der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung. Er reist nach 
Dortmund, um seine dort lebende 
Mutter zu besuchen, als die wegen 
einer Hirnblutung ins Krankenhaus 
eingeliefert wird. Anschließend be-
antragt er beim Sozialamt die nach-
trägliche Erstattung der Fahrtkosten 
zum Besuch seiner schwer erkrankten 
Mutter. Doch das Amt lehnt den An-
trag auf Übernahme der Fahrtkosten 
ab.

Die dagegen erhobene Klage bleibt 
vor Gericht jedoch ohne Erfolg. Das 
BSG erklärt zur Begründung seiner 
Ablehnung, dass der Kläger bei sei-
nem zu Beginn des Leistungsbezugs 
erfolgten Antrag keine zusätzlichen 
entsprechenden Fahrtkosten geltend 
gemacht habe. Die Fahrtkosten seien 
also nicht von diesem Antrag erfasst. 
Der Betroffene habe sie aber auch 
nicht geltend gemacht, bevor er nach 
Dortmund gefahren sei, sondern erst 
im Nachhinein.

Ohne eine Vorabkenntnis des Sozial-
amtes habe dies vor der Antragstel-
lung keine Kenntnis vom Bedarf des 
Klägers haben können, meint das 
BSG. Daher seien sowohl höhere Lei-
stungen für den Lebensunterhalt in 
Form eines abweichend nach oben 
korrigierten Regelbedarfs gesetzlich 
ausgeschlossen. Gleiches gelte auch 
für die Hilfe in sonstigen Lebenslagen 
nach §  73 SGB  XII. Leistungen nach 
einer dieser beiden Bestimmungen 
hätten zwingend vorausgesetzt, dass 
der Kläger das Sozialamt über seinen 
Bedarf an Fahrtkosten informiere, be-
vor er seine Mutter besuche, so das 
Gericht weiter.

BSG , 

Urteil vom 20.4.2016,,

AZ: S 8 SO 5/15
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Sonstiges
Urlaubs- und Weihnachts-
geld erhöhen den Anspruch 
auf Elterngeld

Nach Ansicht des Landesarbeits-
gerichts (LAG) Berlin-Brandenburg 
müssen Urlaubs- und Weihnachts-
geld als Bestandteile des laufenden 
Arbeitslohns angesehen werden. Sie 
sind daher bei der Bemessung des 
Elterngeldes anspruchssteigernd zu 
berücksichtigen, so das LAG.

LAG Berlin-Brandenburg,

Urteil vom 25.5.2016,

AZ: L 17 EG 10/15,

Quelle: sozial info 3/2016

1,62 Euro Stundenlohn sit-
tenwidrig

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Mün-
chen hat einen Fall von Lohnwucher 
festgestellt. Eine Firma, die eine Prak-
tikantin fünf Jahre lang in Vollzeit 
beschäftige und ihr in dieser Zeit nur 
ein Bruttogehalt von 300 € zahle, ver-
halte sich sittenwidrig und nutze die 
Notlage der Betroffenen aus. Das Ge-
richt hat die Firma aufgrund der Klage 
der ehemaligen Praktikantin daher zu 
einer erheblichen Lohnnachzahlung 
im fünfstelligen Bereich verurteilt. 

Nach den Feststellungen des Gerichts 
hat die Betroffene vergeblich über 
ein Jahr lang eine Ausbildungsstelle 
gesucht. Als ihr ein Versicherungs-
makler eine Praktikumsstelle anbie-
tet, greift die zu diesem Zeitpunkt 17 
Jahre alte Klägerin zu, da man ihr eine 
berufliche Perspektive in Richtung 
Ausbildung zur Finanzfachwirtin ver-
spricht. In dem zwischen dem Versi-
cherungsmakler und der Praktikan-
tin geschlossenen Vertrag werden 
43  Stunden Arbeit pro Woche sowie 
ein monatliches Bruttoarbeitsentgelt 
von 300 € vereinbart.

Fünfeinhalb Jahre arbeitet die jun-
ge Frau unter diesen Bedingungen. 
Schließlich reißt ihr jedoch der Ge-
duldsfaden. Sie kündigt und ver-
klagt ihren ehemaligen Arbeitgeber 
auf einen rückwirkend zu zahlenden 
Lohn auf Grundlage des gesetzlichen 
Mindestlohns von zurzeit 8,50 € je Ar-
beitsstunde. Mit dieser Klage hat sie 
Erfolg. Das LAG München verurteilt 
die Firma auf dieser Grundlage zu ei-
ner Lohnzahlung von 60.673  €, von 
denen die bisherige Entlohnung von 
300 € monatlich abzuziehen sind.

Zur Begründung seiner Entschei-
dung verweist das LAG zunächst dar-
auf, dass es nicht darauf ankomme, 
dass der fragliche Vertrag formal als 
Praktikumsvertrag bezeichnet sei. Es 
komme vielmehr auf die tatsächliche 
Durchführung des Vertrags an. Da sei 
festzustellen, dass von einem Prakti-
kum keine Rede sein könne. Die Klä-
gerin habe vielmehr über einen lan-
gen Zeitraum normale Arbeitsleistun-
gen erbracht, die sittenwidrig niedrig 
entlohnt worden seien. Zudem habe 
die Firma die Unerfahrenheit der 
jungen Frau ebenso ausgenutzt wie 
ihre bis dahin erfolglose lange Suche 
nach einer Ausbildungsstelle, so das 
Gericht weiter. Der arbeitsvertrag-
lich vereinbarte Lohn sei deshalb als 
nichtig anzusehen. Die Firma habe 
der Frau vielmehr Lohn auf Grundla-
ge der ortsüblichen  Vergütung, im 
vorliegenden Fall den Mindestlohn, 
zu zahlen.

LAG München,

Urteil vom 13.6.2016,

AZ: 3 Sa 23/16,

Quelle: Einblick 15/2016

Strafrichter müssen bei So-
zialleistungsbetrug die Vor-
würfe selber prüfen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
entschieden, dass das zuständige 
Gericht in Fällen, in denen es um den 
Verdacht auf Betrug bei Sozialleistun-
gen geht, nicht einfach auf behördli-
che Schadensaufstellungen vertrau-
en darf. Vielmehr müsse das Gericht 
auf Grundlage der maßgeblichen 
Vorschriften selbstständig ermitteln, 
ob Angeklagte wirklich keinen An-
spruch auf die von ihnen bezogene 
Sozialleistung gehabt haben. Ebenso 
habe das Gericht auch eigenständig 
zu ermitteln, wie hoch der Schaden 
tatsächlich gewesen sei.

Im vom BGH zu entscheidenden Fall 
genügt das fragliche Urteil des er-
kennenden Landgerichts diesen An-
forderungen nicht. Denn es gehe um 
einmalige Einnahmen, deren Höhe 
offenbar zeitlich stark geschwankt 
hätten, so der 3.Senat des BGH. Daher 
hätte das Landgericht nach Maßgabe 
des §  11  Abs.  3 Satz  1 SGB  II genau 
feststellen müssen, welche Beträge in 
welchen Zeiträumen als Einkommen 
auf Alg  II anzurechnen gewesen wä-
ren. Bezüglich weiterer Angeklagter 
komme noch hinzu, dass das Urteil 
des zuständigen Gerichts nicht er-
kennen lasse, in welchem Umfang 
diese zu welchem Zeitpunkt dar-
überhinausgehende weitere Einnah-
men erzielt hätten. Ohne eine sol-
che Zuordnung sei sowieso nicht zu 
ermitteln, zu welchem Monat diese 
Einnahmen in welchem Umfang zu 
berücksichtigen gewesen wären, hält 
der BGH dazu fest.

BGH,

Beschluss vom 22.3.2016,

AZ: 3 StR 517/15,

Quelle: www.rechtslupe.de 
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